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TAGESORDNUNG 
 

1. Eröffnung und Begrüßung durch das Präsidiumsmitglied für Jugendsport 
2. Wahl des*der Versammlungsleiter*in 
3. Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung 
4. Genehmigung der Tagesordnung 
5. Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2024 
6. Aktuelles aus der Berliner Basketballjugend 
7. Jahresberichte 2024/25 und Aussprache (Jugendausschuss) 
8. Entlastung (Jugendausschuss) 
9. Wahlen (Beisitzer*innen Jugendausschuss) 
10. Anträge 
11. Verschiedenes 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE STIMMRECHTE BEIM JUGENDTAG 2025 
Die Anzahl der Stimmen eines Mitglieds richtet sich nach der Zahl der Jugendmannschaften (inkl. 
Minimannschaften), die am 01.01.2025 am Rundenspielbetrieb teilgenommen haben. Für jede Ju-
gendmannschaft erhält das Mitglied eine Stimme. 

    
Σ Teams 

Mini ≤ U11 
Σ Teams 
Jugend 

Keine 
Mini/Jug. Stimmen JT 2025 

1 AC Berlin 0 6  6 
2 ALBA Berlin 31 55  86 
3 Basket Dragons Marzahn 2 14  16 
4 BASS Berlin 5 12  17 
5 BASS Südwest 8 9  17 
6 BBC 90 Köpenick 2 9  11 
7 BC Aska 2 1  3 
8 BC Lichterfelde 0 0 x 0 
9 BC Lions Moabit 2 12  14 
10 Berlin Baskets 7 15  22 
11 Berlin Braves 2000 2 2  4 
12 Berlin Jags 0 1  1 
13 Berlin Tiger 7 17  24 
14 Berlin Vipers 0 0 x 0 
15 Berliner SC 7 14  21 
16 Berliner SV 92 0 0 x 0 
17 Berliner TSC 0 0 x 0 
18 BG Zehlendorf 8 22  30 
19 CITY Basket Berlin 4 14  18 
20 DBV Charlottenburg 17 24  41 
21 Einheit Pankow 10 19  29 
22 FBL Berlin 1 4  5 
23 FREIBEUTER 2010 6 18  24 
24 Friedenauer TSC 7 20  27 
25 Füchse Berlin Reinickendorf 0 0 x 0 
26 Hellas Basket 1 4  5 
27 Köpenicker SV Ajax 5 9  14 
28 MBF Berlin 0 0 x 0 
29 Mitte SuperSonics 0 0 x 0 
30 Neukölln Minotaurs 0 0 x 0 
31 Pfeffersport 1 11  12 
32 RSV Eintracht 4 10  14 
33 SC Siemensstadt 0 2  2 
34 SCB Friedrichsfelde 0 0 x 0 
35 SSV Intercor Berlin 0 0 x 0 
36 SV Empor Berlin 2 6  8 
37 SV Neukölln 09 0 0 x 0 
38 SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 1 4  5 
39 TC 69 Berlin 0 0 x 0 
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40 Tiergarten ISC 99 0 0 x 0 
41 TSC Berlin 0 0 x 0 
42 TSC Spandau 4 12  16 
43 TSV Rudow 1888 1 3  4 
44 TSV-Sportuniversum Berlin 2019 0 0 x 0 
45 Türkiyemspor Berlin 1978 3 5  8 
46 TuS Lichterfelde 10 20  30 
47 TuS Neukölln 6 8  14 
48 Vereinigung Adler 1912 0 0 x 0 
49 VfB Hermsdorf  7 21  28 
50 VfL Lichtenrade 4 10  14 
51 Weddinger Wiesel 6 15  21 
  Summe: 183 428  611 
 

Gesamt: 611 Stimmen 
 
 
Des Weiteren sind folgende Gastvereine am Berliner Spielbetrieb der Jugend- und Mini-
mannschaften beteiligt: 
 
 

 
Σ Teams Mini ≤ U11 Σ Teams Jugend 

KINGS&QUEENS Basketball Potsdam 0 4 
RedHawks Potsdam 2 1 
Rostock Seawolves 0 1 
RSV Eintracht 1949 0 1 
SSV Lok Bernau 7 8 
USV Potsdam 2 1 
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EINLADUNG ZUM ORDENTLICHEN JUGENDTAG 2025 
Rundschreiben 2025/09/Jug vom 28.04.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit lädt der Jugendausschuss des Berliner Basketball Verbandes zum ordentlichen Ju-
gendtag 2025 ein: 

Dienstag, 13. Mai 2025 
Beginn: 18:30 Uhr 

Gerhard-Schlegel-Sportschule des LSB Berlin 
Seminarraum „Paris“ 

Priesterweg 4-6 B, 10829 Berlin (Schöneberg) 
 
Vorläufige Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung durch das Präsidiumsmitglied für Jugendsport 
2. Wahl des*der Versammlungsleiter*in 
3. Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung 
4. Genehmigung der Tagesordnung 
5. Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2024 
6. Aktuelles aus der Berliner Basketballjugend 
7. Jahresberichte 2024/25 und Aussprache (Jugendausschuss) 
8. Entlastung (Jugendausschuss) 
9. Anträge 
10. Verschiedenes 

 

Antragsfrist gemäß § 4 (8) BBV-Jugendordnung (JO) und § 7 (1) BBV-
Geschäftsordnung (GO) ist Mittwoch, der 15. April 2025. Gemäß § 4 (8) BBV-JO und 
§ 7 (1) BBV-GO müssen Anträge mit schriftlicher Begründung bis zu diesem Tag in der BBV-
Geschäftsstelle eingegangen sein. Anträge ohne schriftliche Begründung sind nicht zulässig. 
Verspätet eingehende Anträge oder Anträge, deren schriftliche Begründung erst nach dem 
15. April 2025 eingehen, sind Dringlichkeitsanträge zum Jugendtag. Über sie kann beim Ju-
gendtag gemäß § 4 (8) BBV-JO und § 7 (3) BBV-GO nur beschlossen werden, wenn ihre 
Dringlichkeit mit 2/3-Mehrheit vom Jugendtag bestätigt wird. 
Das Berichts- und Antragsheft zum BBV-Jugendtag wird spätestens am 29. April 2025 
verschickt. 
Die Zahl der auf jeden Verein entfallenden Stimmrechte ergibt sich gemäß § 4 (5) BBV-JO 
und § 8 (7) BBV-Satzung aus der Zahl der Jugendmannschaften, die am 1. Januar 2025 am 
Rundenspielbetrieb teilgenommen haben. Eine entsprechende Auflistung wird zusammen 
mit dem Berichts- und Antragsheft verschickt. Mitglieder ohne Jugendarbeit haben gemäß 
§ 4 (5) BBV-JO kein Stimmrecht. Sollte keine Mannschaft des Mitgliedes am Jugendspielbe-
trieb teilnehmen, so ist ein Nachweis über Jugendarbeit notwendig, damit das Mitglied eine 
Stimme beim Jugendtag erhält. 
Ein Delegierter kann nur für einen Verein Stimmrechte ausüben. Die Anzahl der Stimmen ei-
nes Delegierten ist nicht beschränkt. Gemäß § 3 (2) BBV-GO können Vereine ihre Delegier-
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ten dem Berliner Basketball Verband schriftlich bekannt geben. Im Fall einer solchen Be-
kanntgabe können nur die dort genannten Personen als Delegierte für diesen Verein am Ju-
gendtag teilnehmen. Für jeden benannten Delegierten ist anzugeben, wie viele Stimmrechte 
er ausübt. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 
DAVID FREEMAN 
PRÄSIDIUMSMITGLIED FÜR JUGENDSPORT 
f.d.R. 
STEPHAN MCCOLLISTER 
BBV-GESCHÄFTSSTELLE 
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PROTOKOLL DES ORDENTLICHEN JUGENDTAGES 2024 
Rundschreiben 2024/28/Jug vom 01.07.2024 

Termin: 
Mittwoch, 22. Mai 2024 
Beginn: 18:30 Uhr 
 
Gerhard-Schlegel-Sportschule des LSB Berlin 
Seminarraum „Cottbus“  
Priesterweg 4-6B, 10829 Berlin (Schöneberg) 

 
Tagesordnung: 

12. Eröffnung und Begrüßung durch das Präsidiumsmitglied für Jugendsport 
13. Kurzvortrag zur LSB-Förderung „Schule und Sportverein“ (Leopold Merker - LSB)  
14. Wahl des*der Versammlungsleiter*in 
15. Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung 
16. Genehmigung der Tagesordnung 
17. Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2023 
18. Aktuelles aus der Berliner Basketballjugend 
19. Jahresberichte 2023/24 und Aussprache (Jugendausschuss) 
20. Entlastung (Jugendausschuss) 
21. Anträge 
22. Wahlen (Beisitzer Jugendausschuss) 
23. Verschiedenes 

 
Teilnehmer*innen: 

Vereine (22): 
ALBA Berlin 
Basket Dragons Marzahn 
BASS Südwest 
Berlin Baskets 
Berlin Tiger 
Berliner SC 
BG Zehlendorf 
CITY Basket Berlin 
DBV Charlottenburg 
Int. Sportakademie 
Friedenauer TSC 
Freibeuter 2010 
Pfeffersport 
Köpenicker SV Ajax 
RSV Eintracht 
SC Siemensstadt 
TSC Spandau 
Türkiyemspor Berlin 1978 
TuS Lichterfelde 
TuS Neukölln 
Weddinger Wiesel 
VfB Hermsdorf 

BBV-Jugendausschuss: 
Freeman (Präsidiumsmitglied für Jugendsport) 
Huth (Versammlungsleiter) 
Uhlig (Präsidiumsmitglied für Minibasketball) 
Winckelmann (Beisitzerin) 
 
Weitere Verantwortliche und Gäste: 
Bauer (Landestrainer) 
Czach (Landestrainer) 
Eggert (Geschäftsstelle, Protokollführerin) 
Hassa (Präsidiumsmitglied für Schulsport) 
McCollister (Geschäftsstelle) 
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TOP 1 Eröffnung und Begrüßung durch das Präsidiumsmitglied für Jugendsport 
David FREEMAN eröffnet den Jugendtag um 18:36 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. 

FREEMAN bedankt sich in bei allen Vereinsverantwortlichen, den Landes- und Ver-
bandstrainer*innen des BBV sowie der BBV-Geschäftsstelle und Mitgliedern des Ju-
gendausschusses für ihr Engagement.  
Aufgrund der zeitlichen Verfügbarkeit des Gastredners MERKER bittet David FREEMAN 
um eine Anpassung der Tagesordnung. Da der Vorschlag einstimmig angenommen 
wurde, tauscht die Reihenfolge von TOP 2 und TOP 3. 

TOP 2 Kurzvortrag zur LSB-Förderung „Schule und Sportverein“ 
MERKER stellt die Vereinbarung zwischen der Berliner Senatsverwaltung für Schule, 
Berufsbildung und Sport und dem Landessportbund Berlin vor. Ziel ist die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein/-verband durch Zuschüsse für 
Übungsleiter*innen und Sportmaterialien.  

TOP 3 Wahl des*der Versammlungsleiter*in 
Marius HUTH wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. 

TOP 4 Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung 
Anzahl der anwesenden Stimmen: 450 (von insgesamt 562) 

TOP 5 Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

TOP 6 Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2023 
Das Protokoll des ordentlichen Jugendtages 2023 gilt als genehmigt, da keine Einsprü-
che in der BBV-Geschäftsstelle eingegangen sind. 

TOP 7 Aktuelles aus der Berliner Basketballjugend 
Stephan MCCOLLISTER verweist auf die Änderung der Ausschreibung (u14 Ju-
gendoberligen), die kommenden Fristen zur Mannschaftsmeldung und auf die Termine 
der Kommissionssitzungen. 

TOP 8 Jahresberichte 2023/24 und Aussprache (Jugendausschuss) 
HUTH verweist auf die schriftlichen Jahresberichte der Jugendausschussmitglieder und 
bittet um Anmerkungen bzw. Fragen zu den Berichten. Es gibt keine Ergänzungen zu 
den jeweiligen Berichten und es ist keine Aussprache gewünscht. 

TOP 9 Entlastung (Jugendausschuss) 
(Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der anwesenden Stimmen auf 463 erhöht.) 
Stephan MCCOLLISTER (DBV Charlottenburg) beantragt die Entlastung des Jugend-
ausschusses. Der Jugendausschuss wird einstimmig entlastet. HUTH bedankt sich au-
ßerdem beim Jugendausschuss für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. 

TOP 10 Anträge 
Die einzelnen Abstimmungsergebnisse zu den Anträgen sind in der Tabelle dargestellt. 
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Antrag (Nr.) Antragsteller Thema Abstimmungsergebnis 

Antrag 1 Friedenauer TSC e.V. Abschaffen der Eintragung des beauf-
tragenden Vereins bei Anwesenheit von 
zwei Schiedsrichter*innen 

zurückgezogen 

Antrag 2 Basket Dragons Marzahn e.V.  Leiten von Spielen nach bestandener 
LSD-Theorie 

angenommen 
(einstimmig ange-
nommen) 

Antrag 3 BBC 90 Köpenick e.V. Leiten von Spielen durch LSE-
Schiedsrichter*innen mit einer*m erfah-
ren Schiedsrichter*in 

zurückgezogen 

Antrag 4 BBV-Jugendausschuss Einführung Entwicklungsspots in Ju-
gendteams 

angenommen 
(einstimmig ange-
nommen) 

Antrag 5 BBV-Jugendausschuss Einsatz von Spielern im Berliner End-
turnier 

angenommen 
(einstimmig ange-
nommen) 

Antrag 6 BBV-Jugendausschuss Abschaffung des Anschreibens in Mini-
Ligen 

angenommen 
(einstimmig ange-
nommen) 

Antrag 7 BBV-Jugendausschuss Umstieg auf den digitalen Spielbe-
richtsbogen 

angenommen 
(einstimmig ange-
nommen) 

Antrag 4: Auf Nachfrage von PÄTZOLD (Köpenicker SV Ajax) beschließt der Jugend-
ausschuss einen Zusatz in den Antrag 4 (Einführung Entwicklungsspots in Jugend-
teams) aufzunehmen. Dieser besagt, dass ein Antrag auf Entwicklungsspots nicht für 
Qualifikationsturniere gestellt werden kann. 
Ergänzend dazu fragt MEIßNER (BASS Südwest) nach der Möglichkeit, Teams zu 
kennzeichnen, welche die Entwicklungsspots nutzen. Nach Vorschlag der BBV-
Geschäftsstelle, diese Teams mit einem „E“ zu kennzeichnen, einigen sich Jugendaus-
schuss und die anwesenden Vereinsvertreter*innen auf diese Lösung. 

Antrag 5: Die Formulierung „Jugend-Bundesliga-Spieler“ wird zu „Spieler“ korrigiert. 
Dies soll Missverständnissen entgegenwirken. 

TOP 11 Wahlen 

Beisitzer Jugendausschuss:  

HUTH und SCHMIDTKE werden einstimmig gewählt.  
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TOP 12 Verschiedenes 
HUTH weist auf die Schoolfinals hin und das Werbematerial, das mitgenommen und 
genutzt werden kann.  
HASSA informiert über den Schul-Basketball-Workshop in Potsdam am 01.07.2024 und 
appelliert an die Vereine, daran teilzunehmen. 
Die Vereine Türkiyemspor und BASS Südwest weisen auf ihre Turniere hin. Informatio-
nen über Datum und Altersklassen sind den Anlagen zu entnehmen.  

FREEMAN bedankt sich bei den anwesenden Vereinsverantwortlichen für die Teilnah-
me und das konstruktive Feedback und beendet den Jugendtag um 19:34 Uhr. 

 
 
Anlagen: 

Präsentation zur LSB-Förderung „Schule und Sportverein“ (TOP 2) 
Angenommene Anträge 2,4,5,6 und 7 im Wortlaut  

 
 
 
Berlin, 20.06.2024 
 

Marius Huth 
Versammlungsleiter 

Juliane Eggert 
Protokollführerin 
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BERICHT DES PRÄSIDIUMSMITGLIEDES FÜR JUGENDSPORT 

Der Jugendbasketball hat sich in der Saison 2024/2025 deutschlandweit positiv entwickelt – 
auch in Berlin. Vielfältige und attraktive Angebote, darunter Formate wie 3x3 und Streetball, 
haben dazu beigetragen, dass mehr Kinder und Jugendliche den Weg in die Berliner Vereine 
gefunden haben. Die Begeisterung ist spürbar: Viele junge Talente träumen davon, eines 
Tages als Profi auf dem Court zu stehen. 

 
Große Bühne für Basketball – Chancen für Berlin 
Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 hat dem Sport in Deutschland große Aufmerksamkeit 
beschert und einen spürbaren Aufschwung ausgelöst. Daran knüpfen zwei bevorstehende 
Großveranstaltungen an: die Vorrunde der Frauen-Europameisterschaft 2025 in Hamburg 
und – als absolutes Highlight – die Frauen-Weltmeisterschaft 2026 in Berlin. Gerade für uns 
als Berliner Basketball Verband ist dies eine besondere Chance: Berlin rückt als Austra-
gungsort international in den Mittelpunkt und bietet die tolle Bühne, um Basketball sichtbar 
zu machen, junge Menschen zu begeistern und langfristig an den Sport zu binden – insbe-
sondere im Frauen- und Mädchenbereich. 

 
Respekt- und Fairplay-Kampagne 
Respekt und Fairplay sind zentrale Werte unseres Sports – aktueller denn je. Umso wichtiger 
ist es, dass wir unserem gemeinsamen Engagement für diese Grundhaltung treu bleiben. 
Die offene und kontinuierliche Kommunikation zwischen Vereinen, Fans und Funktionsträ-
gern leistet einen wichtigen Beitrag dazu, diese Werte nachhaltig in unserer Community zu 
verankern. 

Ein respektvoller Umgang auf und neben dem Spielfeld sollte für uns alle selbstverständlich 
sein. Ob Spieler, Trainer, Schiedsrichter oder Zuschauer – wir alle sind Teil der Basketball-
Community und können mit unserem Verhalten zu einer positiven Atmosphäre in den Hallen 
beitragen, in der sich jeder willkommen fühlt. 
Für alle „Probleme außerhalb der Spielordnung“ steht das Fairplay Board (Klärungsstelle) 
des Berliner Basketball Verbandes als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
Dankeschön! 
Mein aufrichtiger Dank gilt der Geschäftsstelle des Berliner Basketballverbandes, dem Ju-
gendausschuss sowie allen engagierten Personen, die sich mit großem Einsatz und Leiden-
schaft für unseren Sport stark machen. Ihr seid das Rückgrat unserer Arbeit.  
Ebenso danke ich allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die unsere Basketball-
Community – auf und neben dem Spielfeld – mit Leben füllen und stärken. 

Basketball wächst konstant in Berlin – das ist ein starkes Zeichen für die Zukunft unseres 
Sports und unserer Liga. Lassen wir uns davon motivieren, weiterhin attraktive Angebote zu 
schaffen und junge Talente gezielt zu fördern. 
 

DAVID FREEMAN 
PRÄSIDIUMSMITGLIED FÜR JUGENDSPORT 
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BERICHT DES PRÄSIDIUMSMITGLIEDES FÜR MINI-BASKETBALL 

Entwicklung Mini-TAs 
Auch dieses Jahr spiegelt sich die herausragende Arbeit in den Vereinen in den Mini-TAs 
wider. Wir festigen den vierten Platz. 

 
 
Festival-Liga 
Die Festival-Liga bleibt weiter sehr beliebt. Sie soll nun kurzfristig auf alle Altersklassen aus-
gebaut werden. 
 
Stimmung in den Hallen 
In diesem Jahr eine deutlich bessere Stimmung als die Jahre zuvor. Es kam kaum zu Zwi-
schenfällen.  
 
Ziele 2025 
Unsere Ziele im Mini-Bereich sind wie folgt: 
1. Sensibilisierung Eltern auf Mini-Schiedsrichter 
2. weitere Vereinfachung des Anschreibens bei Mini Spielen 
3. weiterhin Umrüstung höhenverstellbare Korbanlagen 
4. weiteren Ausbau und Stärkung des weiblichen Bereiches 
5. Schiedsrichterpaarungen schaffen, erfahrener Schiedsrichter mit jungem Schiedsrichter 
 

Abschluss 
Ein großer Dank an die gesamte Geschäftsstelle des Berliner Basketball Verbandes. 
Danke auch an alle Trainer, Verantwortlichen, Eltern, etc., die den Mini-Basketball so leben! 
Bei Rückfragen meldet Euch jederzeit bei mir. 

MANFRED UHLIG 
PRÄSIDIUMSMITGLIED FÜR MINI-BASKETBALL 
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BERICHT DES PRÄSIDIUMSMITGLIEDES FÜR SCHULSPORT 

Zunächst möchte ich mich hiermit bei allen bedanken, die sich auch für Schulbasketball in 
Basketball einsetzen. 
 
Im Rahmen des Schulsportwettkampfprogramms in Berlin sind die ,,ALBA-Grundschulliga‘‘, 
die ,,ALBA-Oberschulliga‘‘ und die ,,Streetball Challenge Berlin‘‘ seit Jahren hoch attraktive 
Wettbewerbe für Schülerinnen und Schüler, um sich auch außerhalb der eigenen Schule mit 
anderen Schulen in der Sportart Basketball bzw. Streetball zu messen. Diese Schulsport-
wettkämpfe sind auch im Schuljahr 2024-25 Teil des Schulsportwettkampfprogramms und 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 
 
Die bundesweite Initiative ,,15.000xBasketball‘‘ wurde mit gezielten Maßnahmen weiter vo-
rangetrieben. Ziel der Initiative ist es, allen Grundschulkindern in Deutschland bis 2032 die 
Möglichkeit zu bieten, an einem Basketballangebot teilzunehmen. In Berlin nehmen aktuell 
ca. 56% der Grundschulen an dieser Initiative Teil (Stand: 15.04.2025). 
 
Am 08.10.2024 fand eine digitale Fortbildung für Berliner Lehrkräfte im Rahmen der Fortbil-
dung Berlin zum Thema ,,Basketball in der Schule – Spiele und Regeln für den Unterricht‘‘ 
mit 60 Lehrkräften statt. Für den 01.10.2025 ist ein ganztägiger ,,Fachtag Basketball‘‘ von 
ALBA Berlin und der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie geplant. 
 
Die Organisation des ,,Jugend trainiert für Olympia‘‘ Basketball Bundesfinals vom 19.-21. 
Mai 2025 ist in vollem Gange und wird vom Berliner Basketball Verband in Kooperation mit 
dem Deutschen Basketball Bund ausgerichtet. 
 
TOBIAS HASSA 
PRÄSIDIUMSMITGLIED FÜR SCHULSPORT 
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BERICHT DER REFERENTIN FÜR MÄDCHEN-BASKETBALL 

Im Jahr 2024/2025 vertrete ich, Leonie van Doorn, die Interessen der Mädchen und Traine-
rinnen als Referentin für Mädchenbasketball beim BBV.  

Die Saison 2024/2025 war eine sportlich und strukturell erfolgreiche Saison für den Berliner 
Mädchen-Spielbetrieb. Immer mehr Vereine möchten in der Jugendoberliga mitspielen. Um 
weiterhin die faire Vergabe der Startrechte sicherzustellen, spielten wir 2024 erstmals ein 
wu14-Qualifikationsturnier, bei dem sich für ein Startrecht für die anstehende Saison in der 
höchsten Spielklasse Berlins qualifiziert wurde. Und auch an anderer Stelle zeichnen sich 
wegweisende Entwicklungen ab. Ich möchte unsere Ergebnisse festhalten: 

Spielbetrieb 

Die letztjährigen Änderungen zum wu14-Qualifikationsturnier im Rahmen der Mädchen-
Kommission wurden erstmals im Spielbetrieb durchgeführt und erprobt. Die Änderungen sol-
len beibehalten werden. Der Jugendausschuss plant derzeit eine ähnliche Regelung für die 
Teilnahme an der u16-Oberliga, um auch hier eine nachvollziehbare und sinnvolle Spiel-
rechtsvergabe sicherzustellen.  

Ausblick  

Die Arbeitsgruppe um Franziska Winckelmann (Stützpunkt-Trainerin, jetzt Landestrainerin), 
Heiko Czach (bis 10/2024 Landestrainer weiblich) und Leonie Doorn (Mädchenreferentin) hat 
sich im regelmäßigen Rhythmus im Rahmen des Jugendausschusses getroffen und zukünf-
tige Projekte geplant. Dabei stehen einige Events an: Die Reflexion und erneute Durchfüh-
rung des wu14-Qualiturniers – dabei soll perspektivisch im Rahmen dieser Veranstaltung 
auch mit einer Coaching Clinic für alle wu14-TrainerInnen geplant werden. Die WM 2026 in 
Berlin – bei einem Workshop im November wurden die Berliner Vereine nach ihren Wün-
schen und Ideen für begleitende Projekte und Rahmenprogramm gefragt, die es als BBV nun 
zu sichten und zu begleiten gilt.  

Trainerinnen 

Hand in Hand mit dieser Quantitäts- und Qualitätssteigerung der weiblichen Spielerinnen ar-
beiten wir daran, die Anzahl der Trainerinnen in Berlin zu erhöhen und ihre Förderung zu 
verbessern. In der WhatsApp-Gruppe für FLINTA*-Coaches wird über anstehende Events in-
formiert und Vernetzung ermöglicht. Vielen Dank an Franzi Keich für die Betreuung dieser 
Gruppe. Wenn auch immer mehr weibliche Coaches an den TrainerInnen-Lehrgängen und -
prüfungen teilnehmen, was eine tolle Entwicklung ist, muss klar sein: Wir müssen weiter da-
ran arbeiten, dass diese Lehrgänge auch von Dozentinnen durchgeführt werden und Prüfe-
rinnen die Prüfungen abnehmen. Ebenso muss es ein zentrales Ziel sein, Frauen mit Bas-
ketballexpertise auch zu basketballspezifischen Inhalten und Fortbildungen einzuladen und 
so auf die vorhandenen Best-Practice-Beispiele aufmerksam zu machen. 
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Entwicklung Mädchenbasketball Berliner Basketball Verband 

 

 
 

 
 
In der Saison 2024/25 haben wir insgesamt 156 gemeldete Mädchenteams im gesamten Ju-
gendspielbetrieb bis u18. Davon sind 62 Teams in der u12 und bei den Minis gemeldet. 
 

Vielen Dank an alle TrainerInnen und Verantwortlichen, die sich täglich im Mädchen-
Basketball engagieren. 

 

LEONIE VAN DOORN 
REFERENTIN FÜR MÄDCHEN-BASKETBALL 
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HINWEISE ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN ANTRÄGE SOWIE WAHLEN 

Es gelten die Bestimmungen der Satzung, der Jugendordnung (JO) sowie der Geschäftsord-
nung (GO), insbesondere die nachstehend komplett abgedruckten § 4 BBV-JO und §§ 7-9 
BBV-GO. 
 

AUSZUG BBV-JUGENDORDNUNG 

§ 4 BBV-Jugendtage 
(1) Der Jugendtag ist die Delegiertenversammlung der BBJ [Berliner Basketball Jugend]. 
(2) Der Jugendtag tritt jedes Jahr zusammen. Zum Jugendtag ist vom Jugendausschuss 

schriftlich einzuladen. Für die Einladung gelten die Form- und Fristvorschriften des 
Verbandstages. 

(3) Der Jugendtag hat insbesondere folgende Aufgaben: 
Entgegennahme der Tätigkeitsberichte 
Genehmigung der Jahresrechnung 
Entlastung des Jugendausschusses 
Wahlen (im dreijährigen Turnus, beginnen im Jahr 2015) 
Genehmigung des Jugendhaushaltes 
Planung der Jugendarbeit 
Beschlussfassung über Anträge 

(4) Der Jugendtag ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss mit einfacher 
Mehrheit ausgeschlossen werden. 

(5) Auf dem Jugendtag können nur Delegierte der Vereine mit Jugendarbeit das Stimm-
recht ausüben. Es gelten für die Feststellung des Stimmrechts (Menge und Ausübung) 
die Vorschriften des Verbandstages. 

(6) Jeder ordnungsgemäß einberufene Jugendtag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. 

(7) Wählbar ist nur, wer einem Mitglied angehört. 
(8) Für Wahlen, Abstimmungen, Anträge, das Protokoll, die Redeordnung und zur Worter-

teilung gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung. 
(9) Antragsberechtigt sind Vereine, das Präsidiumsmitglied für Jugendsport, das Präsidi-

umsmitglied für Mini-Basketball, das Präsidiumsmitglied für Schulsport und der BBV-
Jugendausschuss. 
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AUSZUG BBV-GESCHÄFTSORDNUNG 

§ 7 Anträge 
(1) Die Zulässigkeit von Anträgen zum Verbandstag ist davon abhängig, dass diese spätestens vier 

Wochen vor dem Termin des Verbandstages in der Geschäftsstelle mit schriftlicher Begründung 
eingegangen sind. 

(2) Anträge zum außerordentlichen Verbandstag müssen zu ihrer Zulässigkeit spätestens bei des-
sen Eröffnung vorliegen. 

(3) Dringlichkeitsanträge sind nur zulässig, wenn sie dem*der Versammlungsleiter*in schriftlich vor-
liegen und der Verbandstag die Dringlichkeit mittels zwei Drittel der gültigen Stimmen bejaht. 

(4) Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung sind unzulässig. 

 

§ 8 Abstimmung 
(1) Ein Beratungspunkt, über den abgestimmt wird, ist vor der Abstimmung im genauen Wortlaut zu 

protokollieren. 

(2) Liegen in einer Sache mehrere Anträge vor, so ist jeweils über den weitergehenden zuerst ab-
zustimmen. Im Zweifelsfall entscheidet der*die Versammlungsleiter*in über die Reihenfolge der 
Abstimmung. 

(3) Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Stimmkarte, soweit nicht eine geheime Abstimmung 
von mindestens einem Drittel der Delegierten gewünscht wird. 

(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
gültigen Stimmen gefasst. Als gültig abgegebene Stimmen gelten nur Ja- oder Nein-Stimmen. 

 

§ 9 Wahlen 

(1) Vor Wahlen ist ein Wahlausschuss von drei Personen zu bestellen, der in Fällen der geheimen 
Wahl das Wahlergebnis feststellt. 

(2) Wahlen erfolgen durch Erheben der Stimmkarte, sofern nicht ein*e Delegierte*r eine geheime 
Wahl beantragt. 

(3) Das Präsidium soll seine Wahlvorschläge mit der Zusendung der Anträge bekannt geben. 

(4) Nichtanwesende sind nur wählbar, sofern ihre Zustimmung zur Kandidatur nachgewiesen ist. 

(5) Gewählt ist, wer die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese Stimmenzahl 
bei einer Wahl, bei der mehr als zwei Kandidat*innen zur Wahl stehen, nicht erreicht, findet zwi-
schen den zwei Kandidat*innen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, 
eine Stichwahl statt. 

(6) Sind in ein Gremium mehrere Personen gleichzeitig zu wählen, hat jede*r Stimmberechtigte so-
viel Stimmen, wie Ämter zu besetzen sind. Gewählt sind die Kandidat*innen in der Reihenfolge 
ihrer Stimmenzahl. 

 

Gemäß § 8 (4) BBV-GO werden bei Abstimmungen nur JA- und NEIN-Stimmen gezählt. Stimmenthal-
tungen werden weder abgefragt noch ausgezählt. 

Dringlichkeitsanträge können vom Jugendtag nur behandelt werden, wenn sie dem*der Versamm-
lungsleiter*in schriftlich vorliegen und ihnen gemäß § 7 (3) BBV-GO mit Zweidrittelmehrheit von der 
Versammlung die Dringlichkeit zuerkannt worden ist. 
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1. ANTRAG: AKTUALISIERUNGEN DER BBV-SPIELORDNUNG 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag möge beschließen: 
 
Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

1 

§ 8 Wettbewerbe 
[…] 

(1) […] 
b) […]  

     4. Kreisliga (u14) 

§ 8 Wettbewerbe 
[…] 

(2) […] 
b) […]  

                  4. Kreisliga (u14/u16) 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

2 

§ 8 Wettbewerbe 
[…] 

(4) Der BBV ist Veranstalter des "Berlin Cups" für die Her-
ren. Der Berlin Cup ist ligentechnisch unterhalb der 
Herren Kreisliga angesetzt. Alle Bestimmungen der 
Spielordnungen (insbesondere Einsatzberechtigungen, 
Aushilfen, Schiedsrichtergestellung, Spielverlegungen) 
gelten für den Berlin Cup analog. 

(5) Die Wettbewerbe gemäß den Absätzen 1 und 2 umfas-
sen auch erforderliche  
Qualifikations- und/oder Entscheidungsspiele. 

§ 8 Wettbewerbe 
[…] 

(4) Der BBV kann weitere Veranstaltungen, wie zum Bei-
spiel Pokalwettbewerbe, Freizeitligen etc. ausschreiben. 
ist Veranstalter des "Berlin Cups" für die Herren. Der 
Berlin Cup ist ligentechnisch unterhalb der Herren Kreis-
liga angesetzt. Alle Bestimmungen der Spielordnungen 
(insbesondere Einsatzberechtigungen, Aushilfen, 
Schiedsrichtergestellung, Spielverlegungen) gelten ana-
log. 

(5) Die Wettbewerbe gemäß den Absätzen 1 und 2 bis 4 
umfassen auch erforderliche Qualifikations- und/oder 
Entscheidungsspiele. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

3 

§ 12 Meldung zum Spielbetrieb 
(1) Jede Mannschaft muss auf dem dafür vorgesehenen 

Vordruck gemeldet werden. Die Teilnahme an den 
Wettbewerben einer Spielzeit gilt nicht als Meldung 
für die darauffolgende Spielzeit. 

 

§ 12 Meldung zum Spielbetrieb 
(1) Jede Mannschaft muss über das bereitgestellte Onli-

ne-Formular auf dem dafür vorgesehenen Vordruck 
gemeldet werden. Der BBV kann für einzelne Wett-
bewerbe und Nachmeldungen andere Meldewege 
festlegen. Die Teilnahme an den Wettbewerben einer 
Spielzeit gilt nicht als Meldung für die darauffolgende 
Spielzeit. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

4 

§ 12 Meldung zum Spielbetrieb 
[…] 

(4) Bestandteile der vollständigen Meldung sind:  
a) die Angabe des Wettbewerbs, einschließlich der 
gewünschten Spielklasse, und 
b) die Angabe der Farben von Spiel- und Ersatzspiel-
kleidung und 
c) der Name sowie die vollständige Anschrift und die 
Rufnummern des Mannschafts- verantwortlichen, der 
jederzeit gegenüber der Spielleitung verbindliche Er-
klärungen abgeben darf. 

§ 12 Meldung zum Spielbetrieb 
[…] 

(4) Bestandteile der vollständigen Meldung sind:  
a) die Angabe des Wettbewerbs und 
b) die gewünschten Spielklasse 
b) die Angabe der Farben von Spiel- und Ersatzspiel-
kleidung und 
c)  der Name sowie die vollständige Anschrift und die 
Rufnummern des Mannschafts-verantwortlichen, der je-
derzeit gegenüber der Spielleitung verbindliche Erklä-
rungen abgeben darf.  

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

5 

§ 13 Nachmeldung 
[…] 

(3) Ist die Teilnahme der nachgemeldeten Mannschaften 
erst nach dem Beginn des Wettbewerbs möglich, so 
legt der*die Sportwart*in den Beginn der Teilnahme 
fest. Können dadurch nicht alle Spiele des Wettbe-
werbs ausgetragen werden, so sind diese Spiele je-
weils mit 0:1 Korb- und 1 Wertungspunkten gegen die 
nachgemeldete Mannschaft und zugunsten der ande-
ren Mannschaft mit 1:0 Korb- und 2 Wertungspunkten 
zu werten. Darüber hinaus werden die Spiele so be-
handelt, als wären sie durchgeführt worden. 

§ 13 Nachmeldung 
[…] 

(3) Ist die Teilnahme der nachgemeldeten Mannschaften 
erst nach dem Beginn des Wettbewerbs möglich, so legt 
der*die Sportwart*in den Beginn der Teilnahme fest. 
Können dadurch nicht alle Spiele des Wettbewerbs aus-
getragen werden, so sind diese Spiele jeweils mit 0:20 
Korb- und -1 Wertungspunkten gegen die nachgemelde-
te Mannschaft und zugunsten der anderen Mannschaft 
mit 20:0 Korb- und 2 Wertungspunkten zu werten. Dar-
über hinaus werden die Spiele so behandelt, als wären 
sie durchgeführt worden. 

(4) Die in Punkt 3 genannte Regelung gilt nicht für den Mini- 
und Jugendspielbetrieb. Hier werden nur Spiele nach 
Beginn der Teilnahme in der Wertung berücksichtigt. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

6 

§ 25a Spielmodus männliche u16 –u20 
[…] 

(1) Die Endturniere sollen in einer gemeinsamen Veranstal-
tung für mindestens zwei Altersklassen ausgetragen 
werden. Jedes Turnier wird im „Final-Four-Modus“ 
durchgeführt. Die Bewerbung für die Ausrichtung der 
Turniere ist nach Ausschreibung bis zum 01.12. eines 
Jahres möglich. Bei mehreren Bewerbungen entscheidet 
der Jugendausschuss. Abgelehnte Bewerber*innen wer-
den im darauffolgenden Jahr bevorzugt behandelt. 

§ 25a Spielmodus männliche u16 – u20 
[…] 

(3) Die Endturniere sollen in einer gemeinsamen Veranstal-
tung für mindestens zwei Altersklassen ausgetragen 
werden. Jedes Turnier wird im „Final-Four-Modus“ 
durchgeführt. Die Bewerbung für die Ausrichtung der 
Turniere ist nach Ausschreibung bis zum 31.01. der lau-
fenden Saison möglich. Bei mehreren Bewerbungen 
entscheidet der Jugendausschuss. Abgelehnte Bewer-
ber*innen werden im darauffolgenden Jahr bevorzugt 
behandelt. 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

7 

§ 26 Teilnahmerechte Altersklassen männliche u20, u18, u16 und 
u14 
[…] 

(5) Vereine, die aufgrund der Jugendrangliste keine ausrei-
chende Platzierung für die Teilnahme an der Oberliga 
oder des Qualifikationsturniers haben, können grundsätz-
lich nicht an daran teilnehmen. Diese Beschränkung gilt 
nicht für Vereine, die im Vorjahr eine Berliner Endrunde 
in der nächstniedrigeren Altersklasse erreicht haben und 
die noch kein Teilnahmerecht in der Oberliga oder dem 
Qualifikationsturnier besitzen. […] 

§ 26 Teilnahmerechte Altersklassen männliche u20, u18, u16 
und u14 
[…] 

(5) Vereine, die aufgrund der Jugendrangliste keine ausrei-
chende Platzierung für die Teilnahme an der Oberliga 
oder des Qualifikationsturniers haben, können grund-
sätzlich nicht an daran teilnehmen. Diese Beschränkung 
gilt nicht für Vereine, die im Vorjahr eine Berliner End-
runde in der nächstniedrigeren Altersklasse erreicht ha-
ben und die noch kein Teilnahmerecht in der Oberliga 
oder dem Qualifikationsturnier besitzen, sofern sie dort 
mindestens Platz 4 erreicht haben. 
[…] 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

8 

§ 30 Spielklassengröße männliche Jugend 
[…] 

(4) Melden bis zu vier Mannschaften für die U14 Kreisliga, so 
nehmen die Mannschaften an der Bezirksliga teil. 

§ 30 Spielklassengröße männliche Jugend 
[…] 

(4) Melden bis zu vier Mannschaften für die U14/U16-
Kreisliga, so nehmen die Mannschaften an der Bezirks-
liga teil. 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

9 

G. Pokalwettbewerbe 
§ 32 Verbandspokal der Damen und Herren 

(1) Die Spiele werden im K.O.-System ausgetragen. Die 
Auslosung wird vor Saisonbeginn öffentlich durchge-
führt. 

(2) Jeder Verein kann in jedem Wettbewerb mit einer 
Mannschaft teilnehmen. In dieser Mannschaft sind alle 
Spieler*innen des Vereins einsatzberechtigt, die auf 
dem Mannschaftsmeldebogen (MMB) einer Mannschaft 
dieser Altersklasse aufgeführt sind. Spieler*innen, die 
auf dem MMB einer Bundesligamannschaft aufgeführt 
sind, haben keine Spielberechtigung. 

(3) Nehmen bis zu vier Vereine am Wettbewerb teil, so wird 
der Wettbewerb nicht durchgeführt. Der Verbandspokal 
der Herren wird nur ausgetragen, solange es einen 
überregionalen, weiterführenden Wettbewerb gibt. 

(4) In den Wettbewerben der Damen/Herren nehmen 
Mannschaften der 1. Regionalliga ab der dritten Pokal-
runde, Mannschaften der 2. Regionalliga ab der zweiten 
Pokalrunde teil. 

(5) In den Wettbewerben der Damen/Herren können sich 
Vereine, deren erste Mannschaft in einer Bundesliga 
spielt, nicht für den weiterführenden Wettbewerb quali-
fizieren. 

(6) Abweichend von § 38 sind Spieltermine binnen einer 
Woche nach Bekanntgabe der Spielpaarungen von 
dem*der Ausrichter*in gegenüber der Spielleitung, 
dem*der zuständigen SR-Ansetzer*in und der anderen 
Mannschaft bekannt zu geben. Ist mit Ablauf der vorge-
nannten Frist kein Spieltermin bekannt gegeben wor-
den, so wird das Spiel so behandelt, als wenn es am 
Tag des Fristablaufes ausgefallen wäre. Es gelten dann 
die Bestimmungen für die Spielterminvereinbarung 
nach Spielausfällen sinngemäß. 

G. Pokalwettbewerbe 
§ 32 Pokalwettbewerbe 

(1) Die Spiele werden im K.O.-System ausgetragen. Die 
Auslosung wird vor Saisonbeginn öffentlich durchge-
führt.  mit Hilfe eines Zufallsgenerators durchgeführt. 

(2)  Jeder Verein kann in jedem Wettbewerb mit einer 
Mannschaft teilnehmen. In dieser Mannschaft sind alle 
Spieler*innen des Vereins einsatzberechtigt, die einen 
aktiven Teilnehmerausweis für diesen Verein besitzen. 
Die Ausschreibung kann weitergehende Regelungen 
vorsehen. 

(3) Nehmen bis zu vier Vereine am Wettbewerb teil, so wird 
der Wettbewerb nicht durchgeführt. Der Verbandspokal 
der Herren wird nur ausgetragen, solange es einen 
überregionalen, weiterführenden Wettbewerb gibt. 

(4) In den Wettbewerben der Damen/Herren nehmen 
Mannschaften der 1. Regionalliga ab der dritten Pokal-
runde, Mannschaften der 2. Regionalliga ab der zweiten 
Pokalrunde teil. 

(5) In den Wettbewerben der Damen/Herren können sich 
Vereine, deren erste Mannschaft in einer Bundesliga 
spielt, nicht für den weiterführenden Wettbewerb qualifi-
zieren 

(6) Abweichend von § 38 sind Spieltermine binnen einer 
Woche nach Bekanntgabe der Spielpaarungen gegen-
über der Spielleitung und dem*der zuständigen SR-
Ansetzer*in und der anderen Mannschaft bekannt zu 
geben. Ist mit Ablauf der vorgenannten Frist kein Spiel-
termin bekannt gegeben worden Können sich beide 
Spielpartner mit Ablauf der vorgenannten Frist nicht auf 
einen Spieltermin einigen, so wird das Spiel so behan-
delt, als wenn es am Tag des Fristablaufes ausgefallen 
wäre. Es gelten dann die Bestimmungen für die Spiel-
terminvereinbarung nach Spielausfällen sinngemäß. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

10 

§ 38 Spielplanung 
[…] 

(2) Mit der Meldung kann jede Mannschaft Buchstaben gemäß 
Rahmenplan für die Zuordnung der Heimspieltermine zu 
einzelnen Spielwochen melden. Ein Anspruch auf einen 
bestimmten Buchstaben besteht nicht. Nach Zuordnung 
der einzelnen Mannschaften auf die verschiedenen Buch-
staben des Rahmenplans durch die Spielleitung haben die 
Vereine ihre Spieltermine bis zum in der Ausschreibung 
festgelegten Termin unter Beachtung der für jeden Wett-
bewerb oder Teilwettbewerb geltenden Regelungen zu 
melden. 

§38 Spielplanung 
[…] 

(2) Mit der Meldung kann jede Mannschaft Buchstaben 
gemäß Rahmenplan für die Zuordnung der Heimspiel-
termine zu einzelnen Spielwochen melden. Ein An-
spruch auf einen bestimmten Buchstaben besteht 
nicht. Nach Zuordnung der einzelnen Mannschaften 
auf die verschiedenen Buchstaben des Rahmenplans 
durch die Spielleitung haben die Vereine ihre Spiel-
termine bis zum in der Ausschreibung festgelegten 
Termin unter Beachtung der für jeden Wettbewerb 
oder Teilwettbewerb geltenden Regelungen zu mel-
den. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

11 

§ 39 Spielplantag 
(1) […] 

Jeder am Spielbetrieb teilnehmende Verein ist verpflichtet, 
mit einem*r entscheidungsbefugten Vertreter*in teilzuneh-
men.  

(2) Bei Nichtteilnahme eines Vereins kann die Spielleitung an 
dessen Stelle Spielverlegungen zustimmen. 

§ 39 Spielplantag 
(1) […] 

Jeder am Spielbetrieb teilnehmende Verein ist ver-
pflichtet, mit einem*r entscheidungsbefugten Vertre-
ter*in teilzunehmen. Bei Vereinen mit bis zu zwei ge-
meldeten Mannschaften ist für den Präsenztermin ei-
ne durchgehende telefonische Erreichbarkeit ausrei-
chend. 

(2) Bei Nichtteilnahme bzw. Nichterreichbarkeit eines 
Vereins kann die Spielleitung an dessen Stelle Spiel-
verlegungen zustimmen. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

12 

§ 42 Spielverlegung 
[…] 

(5) Bei einer Verlegung eines Spiels mit namentlichen SR-
Ansetzungen ist der neue Termin auf einen Montag bis 
Freitag festzulegen und ein Vorlauf von10 Tagen beim 
neuen Termin einzuhalten. 

(6) Spielverlegungsanträge sind schriftlich an die Spielleitung 
zu senden. Sie sind gebührenpflichtig. 

§ 42 Spielverlegung 
[…] 

(5) Bei einer Verlegung eines Spiels mit namentlichen 
SR-Ansetzungen ist der neue Termin auf einen Mon-
tag bis Freitag festzulegen und ein Vorlauf von 10 7 
Tagen beim neuen Termin einzuhalten. 

(6) Spielverlegungsanträge sind in Textform schriftlich an 
die Spielleitung zu senden. Sie sind gebührenpflichtig. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

13 

§ 43 Zuständigkeiten 
[…] 

(2) Besitzt der*die Ausrichter*in Schlüsselgewalt in einer Hal-
le, so ist er für die rechtzeitige Öffnung der Halle verant-
wortlich. 

§ 43 Zuständigkeiten 
[…] 

(2) Besitzt der*die Ausrichter*in Schlüsselgewalt in einer 
Halle, so ist er für die rechtzeitige Öffnung (45 Minuten 
vor dem offiziellen Spielbeginn) der Halle verantwortlich. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

14 

§ 44 Hallen 
[…] 

(2) Für jede Spielhalle ist die Zulassung auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck zu beantragen. 

§ 44 Hallen 
[…] 

(2) Für jede Spielhalle ist die Zulassung auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck zu beantragen. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

15 

§ 45 Spielberichtsbogen 
[…] 

(2) Bei Spielen ohne namentliche SR-Ansetzung ist hinter 
dem Namen der Schiedsrichter*in in Klammern der be-
auftragende Verein anzugeben. 

[…] 
(5) DSS sind spätestens am Montag (bzw. nächsten Werk-

tag) der Spielwoche abzusenden.  
(6) Bei Übertragungsfehlern stellt der*die Ausrichter*in, nach 

Aufforderung, dem BBV innerhalb von sieben Tagen die 
Datenbank des verwendeten Endgerätes zur Verfügung. 

(7) Verspätet übermittelte Datenbanken werden wie ein ver-
spätet abgeschickter DSS behandelt. 

§ 45 Spielberichtsbogen 
[…] 

(2) Bei Spielen ohne namentliche SR-Ansetzung ist hinter 
dem Nachnamen der Schiedsrichter*in in Klammern der 
beauftragende Verein anzugeben. 

[…] 
(5) DSS sind spätestens am Montag (bzw. nächsten Werk-

tag) der Spielwoche abzusenden. 
(6) Bei Übertragungsfehlern stellt Der*die Ausrichter*in 

stellt, nach Aufforderung, dem BBV innerhalb von sie-
ben drei Tagen die Datenbank des verwendeten Endge-
rätes zur Verfügung. 

(7) Verspätet übermittelte Datenbanken werden wie ein 
verspätet abgeschickter DSS behandelt. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

16 

§ 48 Spielkleidung 
[…] 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Trikotnummern 4 bis 
99 zugelassen. 

§ 48 Spielkleidung 
[…] 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Trikotnummern 4 0 
und 00 sowie von 1 bis 99 zugelassen. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 
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Index alt neu Angenommen/ 

Abgelehnt 

17 

§ 61 Einsatzberechtigung 
(1) Die Einsatzberechtigung eines*r Spielers*in für eine Mann-

schaft wird durch Eintrag auf dem jeweiligen MMB festge-
legt und mit dessen Eingang beim BBV erlangt. 

[…] 
(3) Die MMB sind bis zu dem in der Ausschreibung festgeleg-

ten Termin abzugeben. Nach diesem Termin sind Nach-
meldungen zulässig. 

§ 61 Einsatzberechtigung 
(1) Die Einsatzberechtigung wird vom Verein im Spielbe-

triebsportal des DBB durch Eintragung in die Spieler-
liste der entsprechenden Mannschaft festgelegt. 

[…] 
(3) Die Meldungen sind bis zu dem in der Ausschreibung 

festgelegten Termin vorzunehmen. Nach diesem Ter-
min sind Nachmeldungen zulässig. 

VT/JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

18 

§ 65 Spieler*innenfreistellung 
[…] 

(2) Während der Durchführung von Maßnahmen besitzen da-
zu eingeladene Spieler*innen keine Spielberechtigung für 
Mannschaften ihres Vereins. 

§ 65 Spieler*innenfreistellung 
[…] 

(2) Während der Durchführung von Maßnahmen besitzen 
dazu eingeladene Spieler*innen keine Spielberechti-
gung für Mannschaften ihres Vereins, sofern keine 
Freistellung durch die Landestrainer*innen erfolgt. 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

19 

§ 67 Trainer*innen 
(1) […] 

c) Alle Miniligen: mindestens Mini-Trainer-Zertifikat, absol-
vierte Mini-Trainer-Offensive oder D-Lizenz 

§ 67 Trainer*innen 
(1) […] 

c) Alle Miniligen: mindestens Mini-Trainer-Zertifikat, 
absolvierte Mini-Trainer-Offensive jeweils mit Betreu-
er*innenlizenz oder D-Lizenz 

JT 
 
_____ JA- und 
_____ NEIN-
Stimmen 

 



BERLINER BASKETBALL VERBAND: JUGENDTAG 2025 SEITE 26 / 45 
 

 
  

 

 

Begründungen: 
 

1 Anpassung an aktuelle Praxis: Kreisliga-Angebot auch in der u16 
2 Die genannten Wettbewerbe werden immer angeboten. Es soll auch ohne Änderung der Spielordnung möglich sein, weitere Wettbewerbe anzubie-

ten. Der Berlin Cup wird gestrichen, da nicht mehr aktuell. 
3 + 4 Anpassung an das Online-Formular und die abgefragten Inhalte. 

5 TeamSL bietet nur die Möglichkeit, ein Spiel 20:0 zu werten. Daher muss hier eine Aktualisierung stattfinden. Im Mini- und Jugendbereich sollen 
auch im Nachmeldefall keine Wertungen ausgesprochen werden. 

6 Verlängerung der Frist, um besser abschätzen zu können, ob man auch selbst dabei wäre. 
7 Die Regelung war ursprünglich gedacht, um den besten vier Teams aus dem Endturnier auch im Folgejahr mind. einen Platz in der OL-Qualifikation 

zu ermöglichen. Hier erfolgt die Anpassung der Regelung an das Final 8.  
8 Aufnehmen der u16-Kreisliga 
9 Anpassen der Regelungen an den aktuellen Berlin-Pokal. 

10 Anpassung an das aktuelle Verfahren der Heimspielwünsche. Daher Streichung. 
11 Vereine mit weniger als 3 gemeldeten Mannschaften werden so für den Spielplantag entlastet. 
12 Der BBV ist nicht mehr auf 10 Tage Vorlauf angewiesen, um SR anzusetzen. Daher soll hier verkürzt werden. 
13 Bisher ist der Zeitpunkt der Hallenöffnung nur indirekt geregelt. 
14 Streichung – nicht mehr aktuell 
15 Klarstellung und Vorbereitung für Durchführungsbestimmungen des DBB 
16 Anpassung an die aktuellen FIBA Regeln 
17 Anpassung an den TeamSL-Prozess 
18 Die Möglichkeit der Freistellung durch die Landestrainer*innen soll in der Ordnung verankert werden 
19 Auch mit MTZ ist jetzt schon eine E-Lizenz vorgesehen. Die alte Regelung war hier missverständlich. 

 
 
Antrag 
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen ⇨ siehe Tabelle 



BERLINER BASKETBALL VERBAND: JUGENDTAG 2025 SEITE 27 / 45 

 

 
  

 

 

2. ANTRAG: KINDERSCHUTZ UND EHRENKODEX ALS BESTANDTEILE DER TR-LIZENZAUSSTELLUNG 
(BBV-TRAINER*INNEN- UND AUSBILDUNGSORDNUNG § 5) 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag und BBV-Verbandstag mögen beschließen: 
 
Folgende Erweiterung der BBV-Trainer*innen- und Ausbildungsordnung § 5 Trai-
ner*innenqualifikationen 
 

neu: 
 
5.8 Kinderschutz und Ehrenkodex 
  
Im Rahmen der Ausstellung und Verlängerung von Trainer*innenlizenzen sind folgende Voraussetzungen 
zwingend zu erfüllen: 
 

1. Die Unterzeichnung des Ehrenkodex. 
2.  Der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer durch den LSB anerkannten Kinder-

schutzfortbildung (ausgenommen Betreuer*innenlizenz). 
   
 
 
Begründung: 
 
Zur Sicherstellung ethischer Standards und des Kindeswohls wollen wir ab sofort die o.g. verpflichtenden 
Maßnahmen bei der Ausstellung und Verlängerung von Trainer*innenlizenzen einführen. 
 
BBV-PRÄSIDIUM 
 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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3. ANTRAG: ÄNDERUNGEN BEI DER VERLÄNGERUNG VON TR-LIZENZEN 
(BBV-TRAINER*INNEN- UND AUSBILDUNGSORDNUNG § 5) 
 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag und BBV-Verbandstag mögen beschließen: 
 
BBV-Trainer*innen- und Ausbildungsordnung § 5 Trainer*innenqualifikationen 
 

alt: 
 
[…] 
 
5.7 Gültigkeiten 
  
Die Gültigkeit einer Trainer*innenlizenz (ausgenommen Betreuer*innenlizenz) kann durch den Besuch 
von Fort- und Weiterbildungen im Umfang von 15 UE (1 UE = 45 Minuten) um jeweils vier Jahre verlän-
gert werden. Diese können sowohl Fortbildungen als auch Hospitationen umfassen. 
Eine ungültig gewordene/ruhende Trainer*innenlizenz, die reaktiviert werden soll, kann weitere Auflagen 
erfordern, die durch den*die Lehrwart*in benannt werden. 
 
 
neu: 
 
[…] 
 
5.7 Gültigkeiten 
 
Die Gültigkeit einer Trainer*innenlizenz (ausgenommen Betreuer*innenlizenz) kann durch den Besuch 
von Fort- und Weiterbildungen im Umfang von 15 UE (1 UE = 45 Minuten) um jeweils drei Jahre verlän-
gert werden. Diese können sowohl Fortbildungen als auch Hospitationen bei ausgewählten Trainer*innen 
umfassen. 
Eine ungültig gewordene/ruhende Trainer*innenlizenz, die reaktiviert werden soll, kann weitere Auflagen 
erfordern, die durch den*die Lehrwart*in benannt werden. 
 
 

 
Begründung: 
 
Unser Ziel ist es, dass Trainer*innen mind. eine Fortbildung jährlich besuchen. Daher passen wir die Gül-
tigkeit der Lizenzen auf drei Jahre an. Jede von uns Angebotene Fortbildung umfasst 5 UE so, dass drei 
benötigte Fortbildungen dann drei Jahren Gültigkeit entsprechen.  
Da auch Hospitationen ein wichtiger Teil des Trainer*innenalltages sind, wollen wir diese Art der Lizenz-
verlängerung präsenter anbieten. Damit der Inhalt sich mit den Inhalten der Trainerausbildung deckt, wird 
es eine Liste an möglichen Trainer*innen geben.   
 
BBV-PRÄSIDIUM 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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4. ANTRAG: EINSATZ VON SPIELERN IM BERLINER ENDTURNIER 
(BBV-AUSSCHREIBUNG § 14) 
 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag möge beschließen: 
 
Folgende Ergänzung der BBV-Ausschreibung § 14 Pokal-Endspiele und End-
/Qualifikations-turniere der Jugend  

neu: 

[…] 
 
14.5 Die Einsatzberechtigung von Spieler*innen im Rahmen von End- oder 

Qualifikationsturnieren ist auf eine Altersklasse je Wochenende (Freitag-Sonntag) begrenzt. Mit 
dem ersten Einsatz gilt man für diese Altersklasse als festgespielt. 

 
 
Begründung: 
 
Belastungssteuerung ist ein immer größeres Thema. Vier Spiele in zwei Tagen auf Meisterschafts-Niveau 
sollten vermieden werden. 
Vereine sollten sich bewusst für den sinnvollsten Wettkampf für die Spieler*innen entscheiden. 
Haben sie nicht ausreichend Spieler*innen, muss ggfs. ein Team zurückgezogen werden. 
 
 
BBV-Jugendausschuss 

 
15.04.2025 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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5. ANTRAG: ANPASSUNG DER PRÜFUNGSBESTANDTEILE DER LSE- UND LSD-LIZENZ, AUFNAHME 
DER LSC-LIZENZ 
(BBV-SCHIEDSRICHTER*INNENORDNUNG § 5, § 8, § 9 UND § 10) 
 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag und der BBV-Verbandstag mögen beschließen: 
 
BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 5 Lizenzkategorien 
 
alt: 
 
[…] 
 
(2) Man erwirbt die LSD-Lizenz, indem man die zweite Ausbildungsstufe absolviert. Diese besteht 

aus einem Lehrgang sowie einem praktischen Prüfungsspiel. Die 2. Ausbildungsstufe (bestande-
ne LSD-Schiedsrichter*innenlizenz) berechtigt dazu, alle Jugend- und Erwachsenenspiele zu lei-
ten, für die man keinem gesonderten Kader zugehörig sein muss. Anwärter*innen der LSD-
Lizenz, die den Theorie-Teil bestanden haben, dürfen Spiele im Kinder- und Jugendspielbetrieb 
unterhalb der Oberliga, in der niedrigsten Spielklasse der Herren sowie in der Damen Bezirks- 
und Landesliga leiten. 

(3) Trainer*innen mit einer gültigen Trainer*innenlizenz können über ein separates verkürztes Aus-
bildungsmodul eine LSE-Lizenz erwerben. 

(4) Als Einstieg in die LSE-Lizenz des Verbandes wird eine Schul-Schiedsrichter*innenlizenz ge-
schaffen. Diese kann man erwerben, indem man einen Schulschiedsrichter*innen-Workshop 
(Lehrgang) absolviert. Einsätze sind in der Grund- und Oberschulliga, sowie bei anderen Schul-
spielen zulässig, wenn dort keine LSE- oder LSD-Lizenz-Schiedsrichter*innen zur Verfügung ste-
hen. 

(5) Die LSE+-Lizenz ist eine Zwischenstufe zwischen LSE- und LSD-Lizenz. Sie berechtigt Schieds-
richter*innen, die sich noch nicht in der Lage fühlen, die Leitung von Erwachsenenspielen zu 
übernehmen, die Leitung von Jugendoberligaspielen. 

 
neu: 
 
[…] 
 
(2) Man erwirbt die LSD-Lizenz, indem man die zweite Ausbildungsstufe absolviert. Diese besteht 

aus einem Lehrgang sowie einem praktischen Prüfungsspiel. Die 2. Ausbildungsstufe (bestande-
ne LSD-Schiedsrichter*innenlizenz) Die LSD-Lizenz berechtigt dazu, alle Jugend- und Erwach-
senenspiele zu leiten, für die man keinem gesonderten Kader zugehörig sein muss. Anwär-
ter*innen der LSD-Lizenz, die den Theorie-Teil bestanden haben die zum Prüfungsspiel zugelas-
sen sind, dürfen Spiele im Kinder- und Jugendspielbetrieb unterhalb der Oberliga, in der niedrigs-
ten Spielklasse der Herren sowie in der Damen Bezirks- und Landesliga leiten. 

(3) Man erwirbt die LSC-Lizenz, indem man die dritte Ausbildungsstufe absolviert. 
(4) Trainer*innen mit einer gültigen Trainer*innenlizenz können über ein separates verkürztes Aus-

bildungs-modul eine LSE-Lizenz erwerben. 
(5) Als Einstieg in die LSE-Lizenz des Verbandes wird eine Schul-Schiedsrichter*innenlizenz ge-

schaffen. Diese kann man erwerben, indem man einen Schulschiedsrichter*innen-Workshop 
(Lehrgang) absolviert. Einsätze sind in der Grund- und Oberschulliga, sowie bei anderen Schul-
spielen zulässig, wenn dort keine LSE- oder LSD-Lizenz-Schiedsrichter*innen zur Verfügung ste-
hen. 

(6) Die LSE+-Lizenz ist eine Zwischenstufe zwischen LSE- und LSD-Lizenz. Sie berechtigt Schieds-
richter*innen, die sich noch nicht in der Lage fühlen, die Leitung von Erwachsenenspielen zu 
übernehmen, die Leitung von Jugendoberligaspielen. 
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BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 8 Erste Ausbildungsstufe 
 
alt: 
 
(1) Die erste Ausbildungsstufe besteht aus: 

a. einem regulären Lehrgang (32 UE a 45 min), 
b. einem verkürzten Lehrgang (16 UE a 45min) für Teilnehmer, die älter sind als 19 

Jahre und mindestens 2 Jahre Spielerfahrung nachweisen können. 
Bei beiden Lehrgangsarten gilt: zzgl. Prüfung und Kampfrichter*innenlehrgang. (Der reguläre 
Lehrgang ist auch für ältere Teilnehmer geeignet, dieser besteht grundsätzlich aus 32 UE a 
45min.) 

(2) Zur ersten Ausbildungsstufe kann von einem Verein angemeldet werden, wer am Termin der Ein-
führungsveranstaltung mindestens 13 Jahre alt ist und in diesem Verein Mitglied ist. Empfohlen 
wird darüber hinaus eine zweijährige Basketballerfahrung. 

(3) Die Prüfung der ersten Ausbildungsstufe besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
Prüfungsteil. Der theoretische Teil ist erfolgreich zu absolvieren, bevor die Zulassung zum prakti-
schen Prüfungsspiel erfolgen kann. Darüber hinaus muss der Nachweis über eine erfolgreich ab-
gelegte Kampfrichter*innen-Prüfung (Theorie) erbracht werden. 

 
[…] 
 
neu: 
 
(1) Die erste Ausbildungsstufe besteht aus den Ausbildungsteilen 

a) LSE-Online-Kurs, 
b) LSE-Lehrgang: 

i. Regulärer Lehrgang (32 UE a 45 min), 
ii. Verkürzter Lehrgang (16 UE a 45min) für Teilnehmer, die älter sind als 19 

Jahre und mindestens 2 Jahre Spielerfahrung nachweisen können, 
c) theoretische Prüfung und 
d) praktisches Prüfungsspiel. 

(Der reguläre Lehrgang ist auch für ältere Teilnehmer geeignet, dieser besteht grundsätzlich aus 
32 UE a 45min.) 

(2) Zur ersten Ausbildungsstufe kann von einem Verein angemeldet werden, wer am Termin der Ein-
führungsveranstaltung mindestens 13 Jahre alt ist und in diesem Verein Mitglied ist. Empfohlen 
wird darüber hinaus eine zweijährige Basketballerfahrung. 

(3) Die Prüfung der ersten Ausbildungsstufe besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
Prüfungsteil. Der LSE-Online-Kurs ist erfolgreich vor dem Start des LSE-Lehrgangs zu absolvie-
ren. LSE-Lehrgang und theoretische Prüfung sind erfolgreich zu absolvieren, bevor die Zulas-
sung zum praktischen Prüfungsspiel erfolgen kann. Darüber hinaus muss der Nachweis über ei-
ne erfolgreich abgelegte Kampfrichter*innen-Prüfung (Theorie) erbracht werden. 

 
[…] 
 
BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 9 Zweite Ausbildungsstufe 
 
alt: 
 
(1) Die zweite Ausbildungsstufe besteht aus einem Lehrgang (12 UE a 45 min) zzgl. Prüfung und Be-

treuerlehrgang. 
(2) Zur zweiten Ausbildungsstufe kann von einem Verein angemeldet werden, wer eine gültige LSE- 

Lizenz besitzt. 
(3) Die Prüfung der zweiten Ausbildungsstufe besteht aus einer theoretischen Prüfung und einem 

praktischen Prüfungsspiel. Die theoretische Prüfung ist zu absolvieren, bevor die Zulassung zum 
praktischen Prüfungsspiel erfolgen kann. In Vorbereitung auf das Prüfungsspiel muss ein*e 
Schiedsrichter*in zuvor bereits ein Spiel in der Prüfungsliga absolviert haben. Als Kolleg*in in die-
sem Spiel wird ihm*ihr ein Prüfungsspiel-Mentor*in zur Seite gestellt. Der Pool an Mento-
ren*innen wird von der SRK festgelegt. Darüber hinaus muss der*die Schiedsrichter*in eine Be-
treuer*innenlizenz vorweisen, damit die Schieds-richter*innenlizenz ausgestellt werden kann. 
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(4) Nachdem die theoretische Prüfung absolviert wurde, kann ein*e Schiedsrichter*in sein*ihr Prü-
fungsspiel auch in einem Jugendoberligaspiel durchführen, falls er*sie noch nicht bereit für ein 
Prüfungsspiel in der Erwachsenenliga ist. Damit verbunden ist das Ausstellen einer LSE+-Lizenz. 
Zum nachträglichen Erwerb der LSD-Lizenz gelten die Vorgaben aus (3), der Lehrgang muss 
nicht erneut absolviert werden. 

 
neu: 
 
(1) Die zweite Ausbildungsstufe besteht aus den Ausbildungsteilen 

a) LSD-Online-Kurs und Kampfrichter*innen-Online-Kurs 
b) LSD-Lehrgang (12 UE a 45 min) 
c) theoretische Prüfung und 
d) Prüfungsspiel. 

(2) Zur zweiten Ausbildungsstufe kann von einem Verein angemeldet werden, wer eine gültige LSE- 
Lizenz besitzt. 

(3) Die Prüfung der zweiten Ausbildungsstufe besteht aus einem theoretischen Prüfungsteil und ei-
nem praktischen Prüfungsspiel. Der LSD-Online-Kurs und Kampfrichter*innen-Online-Kurs sind 
erfolgreich vor dem Start des LSD-Lehrgangs zu absolvieren. Der LSD-Lehrgang und die theore-
tische Prüfung sind erfolgreich zu absolvieren, bevor die Zulassung zum praktischen Prüfungs-
spiel erfolgen kann. 

(4) In Vorbereitung auf das Prüfungsspiel muss ein*e Schiedsrichter*in zuvor bereits ein Spiel in der 
Prüfungsliga absolviert haben. Als Kolleg*in in diesem Spiel wird ihm*ihr ein Prüfungsspiel- Men-
tor*in zur Seite gestellt. Der Pool an Mentoren*innen wird von der SRK festgelegt. Darüber hin-
aus muss der*die Schiedsrichter*in eine Betreuer*innenlizenz vorweisen, damit die Schieds- rich-
ter*innenlizenz ausgestellt werden kann. 

(5) Nachdem die theoretische Prüfung absolviert wurde, kann Nach der Zulassung zum Prüfungs-
spiel kann ein*e Schiedsrichter*in das Prüfungsspiel auch in einem Jugendoberligaspiel durch-
führen, falls er*sie noch nicht bereits für ein Prüfungsspiel in der Erwachsenenliga ist. Damit ver-
bunden ist das Ausstellen einer LSE+-Lizenz. Zum nachträglichen Erwerb einer LSE+-Lizenz für 
eine höhere Altersklasse oder der LSD-Lizenz gelten die Vorgaben aus (4), lediglich das Prü-
fungsspiel muss absolviert werden, die anderen Ausbildungsteile müssen nicht erneut absolviert 
werden. 

 
 
 
BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 10 gestrichen 
 
alt: 
 
§ 10 gestrichen 
 
leer 
 
neu: 
 
§ 10 Dritte Ausbildungsstufe 
 
(1) Die dritte Ausbildungsstufe besteht aus den Ausbildungsteilen 

a) LSC-Online-Kurs und 
b) LSC-Lehrgang (10 UE à 45min). 

(2) Zur dritten Ausbildungsstufe kann von einem Verein angemeldet werden, wer die folgenden Vo-
raussetzungen erfüllt: 

a) Besitz einer gültigen LSD-Lizenz und 
b) Mindestalter von 15 Jahren. 

(3) Der LSC-Online-Kurs ist erfolgreich vor Beginn des LSC-Lehrgangs zu absolvieren. 
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Begründung: 
 
Der DBB hat die Richtlinie zur Ausbildung und Prüfung von Schiedsrichtern*innen geändert und die Onli-
ne-Kurse im DBB-BildungsCampus entsprechend abgeändert. Dabei wurden u.a. grundlegende Aspekte 
des Kampfrichter*innenlehrgangs in den neuen LSE-Online-Kurs integriert. Der eigenständige Online-
Kampfrichter*innenlehrgang ist seitens des DBB keine Voraussetzung mehr für die Ausstellung einer 
LSE-Lizenz. Das erfolgreiche Absolvieren des eigenständigen Online- Kampfrichter*innenlehrgangs ist 
nun eine Voraussetzung, um die LSD-Lizenz zu erlangen. 
 
Darüber hinaus wurde der Text in Teilen, bspw. den Ausbildungsteilen, neu strukturiert und gegliedert 
und die Anforderungen bzgl. der Reihenfolge der Ausbildungsteile (in neu §8 (3) und §9 (3)), die durch 
den DBB vorgegeben wird, übernommen. 
 
Die Schiedsrichterausbildung für die LSE-, LSD- und LSC-Lizenz wird durch die Landesverbände durch-
geführt und für die LSB- und LSA-Lizenz durch den DBB. Bis dato wurde die dritte Ausbildungsstufe je-
doch nicht in die Schiedsrichter*innenordnung des BBV aufgenommen. 
 
 
 
Antrag 
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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6. ANTRAG: LSE-LIZENZ-ANWÄRTER*INNEN 
(BBV-SCHIEDSRICHTER*INNENORDNUNG § 5 UND § 8) 
 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag und der BBV-Verbandstag mögen beschließen: 
 

BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 5 Lizenzkategorien 
 

alt: 
 
(1) Man erwirbt die LSE-Lizenz, indem man die erste Ausbildungsstufe absolviert. Einsätze sind in 

der eigenen und nächsthöheren Altersklasse sowie in jüngeren Altersklassen unterhalb der Ober-
liga, jedoch ausschließlich im Kinder- und Jugendspielbetrieb, zulässig. LSE-
Lizenzinhaber*innen, die ihr 19. Lebensjahr vollendet haben, dürfen darüber hinaus in der Herren 
Kreisliga sowie Damen Bezirks- und Landesliga eingesetzt werden. 

 
[…] 

 
neu: 
 
(1) Man erwirbt die LSE-Lizenz, indem man die erste Ausbildungsstufe absolviert. Diese besteht aus 

einem Lehrgang sowie einem praktischen Prüfungsspiel. Diese Ausbildungsstufe berechtigt zu 
Einsätzen in der eigenen und nächsthöheren Altersklasse sowie in jüngeren Altersklassen unter-
halb der Oberliga, jedoch ausschließlich im Kinder- und Jugendspielbetrieb. LSE- Lizenzinha-
ber*innen, die ihr 19. Lebensjahr vollendet haben, dürfen darüber hinaus in der Herren Kreisliga 
sowie Damen-Bezirks- und Landesliga eingesetzt werden. Absolventen des LSE-Lehrgangs sind 
bis zum praktischen Prüfungsspiel LSE-Lizenz-Anwärter*innen. Für LSE-Lizenz-Anwärter*innen 
gilt: 

a) LSE-Lizenz-Anwärter*innen sind zu Einsätzen in den gleichen Ligen wie LSE- Schiedsrich-
ter*innen berechtigt. Anwärter*innen dürfen Spiele nicht allein leiten. 

b) Ab Saison 2026/2027: LSE-Lizenz-Anwärter*innen dürfen Spiele nur zusammen mit 
Schiedsrichter*innen leiten, die eine LSE+-Lizenz, LSD-Lizenz oder höher besitzen oder 
sich durch einen LSE-Mentor*innen-Zusatzlehrgang qualifiziert haben. 

c) LSE-Lizenz-Anwärter*innen erhalten die gleichen Schiedsrichter*innen-Gebühren wie 
LSE-Schiedsrichter*innen 

 
 
BBV-Schiedsrichter*innenordnung § 8 Erste Ausbildungsstufe 
 
alt: 
 
[…] 

 
(3)  Die Prüfung der ersten Ausbildungsstufe besteht aus einem theoretischen und einem prakti-

schen Prüfungsteil. Der theoretische Teil ist erfolgreich zu absolvieren, bevor die Zulassung 
zum praktischen Prüfungsspiel erfolgen kann. Darüber hinaus muss der Nachweis über eine er-
folgreich abgelegte Kampfrichter*innen-Prüfung (Theorie) erbracht werden. 

 
[…] 
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neu: 
 
[…] 
 
(3) Wenn der Antrag „BBV-Anpassung der Prüfungsbestandteile der LSE- und LSD-Lizenz, Aufnahme 

der LSC-Lizenz“ ABGELEHNT wurde: Die Prüfung der ersten Ausbildungsstufe besteht aus einem 
theoretischen und einem praktischen Prüfungsanteil. Der theoretische Teil einschließlich des LSE- 
Lehrgangs ist erfolgreich zu absolvieren, bevor die Zulassung zum praktischen Prüfungsspiel er-
folgen kann. Darüber hinaus muss der Nachweis über eine erfolgreich abgelegte Kampfrich-
ter*innen-Prüfung (Theorie) erbracht werden. Das praktische Prüfungsspiel muss innerhalb von 12 
Spielwochenenden nach erfolgreicher Teilnahme des Lehrgangs absolviert werden. 
 
Wenn der Antrag „BBV Anpassung der Prüfungsbestandteile der LSE- und LSD-Lizenz, Aufnahme 
der LSC-Lizenz“ ANGENOMMEN wurde: Die Prüfung der ersten Ausbildungsstufe besteht aus ei-
nem theoretischen und einem praktischen Prüfungsanteil. Der LSE-Online-Kurs ist erfolgreich vor 
dem Start des LSE-Lehrgangs zu absolvieren. LSE-Lehrgang und theoretische Prüfung sind erfolg-
reich zu absolvieren, bevor die Zulassung zum praktischen Prüfungsspiel erfolgen kann. Das prak-
tische Prüfungsspiel muss innerhalb von 12 Spielwochenenden nach erfolgreicher Teilnahme des 
Lehrgangs absolviert werden. 

[…] 
 
 
LSE-Schiedsrichter*innenausbildung (veröffentlichte Details/Richtlinien zur LSE-Lizenzausbil-
dung, u.a. Webseite und Rundschreiben) 
 
alt: 
 
● E-Learning durch den DBB 
● 4 Tage Lehrgang: 

• Freitag 3 Stunden (theoretischer Auftakt) 
• Samstag 8 Stunden 
• Sonntag 7 Stunden 
• Auffrischungstag (nach ca. 3 Monaten) 7 Stunden 

 
neu: 
 
● E-Learning durch den DBB 
● 4 Tage Lehrgang: 

• Freitag 3 Stunden (theoretischer Auftakt) 
• Samstag 8 Stunden 
• Sonntag 7 Stunden 
• Prüfungstag (nach ca. 3 Monaten) 7 Stunden 

● Prüfungstage werden zentral ausgerichtet, oder Lehrgangs-ausrichtende Vereine übernehmen 
die Ausrichtung des Prüfungstages. 

● Anwärter*innen, die die praktische Prüfung in Form des Prüfungsspiels nicht bestanden haben, 
können diesen Prüfungsteil nicht wiederholen. Der gesamte Lehrgang muss erneut besucht 
werden. Es werden keine Lehrgangskosten für Wiederholer erhoben. 

● Der LSE-Mentor*innen-Zusatzlehrgang prüft und qualifiziert Schiedsrichter*innen mit einer LSE- 
Lizenz zum Leiten von Spielen zusammen mit LSE-Anwärter*innen. Die Qualifizierung zum LSE- 
Mentor*in ist zeitlich unbefristet. 
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Begründung: 
 
In den letzten Jahren wurde die Zahl der ausgebildeten LSE-Schiedsrichter*innen stark gesteigert, siehe 
Abbildung 1. Wobei im gleichen Zeitraum 22% der ausbildeten LSE-SR, in der Folgesaison nach der 
Ausbildung keine Fortbildung besucht haben. 
 

 
Abbildung 1: Anzahl der in der jeweiligen Saison ausgebildeten LSE-Schiedsrichter*innen und Anzahl der in der jeweiligen Sai-
son ausgebildeten LSE-Schiedsrichter*innen, die in der Folgesaison eine Fortbildung besucht haben. 
 
2022 wurde der Auffrischungstag zur Steigerung der Ausbildungsqualität von LSE-Schiedsrichter*innen 
eingeführt (Antrag 3 des Verbandstages 2022). Diese Maßnahme hat die Ausbildungsqualität gesteigert 
und dem Dropout entgegengewirkt, indem erste Erfahrungen, Probleme und Fragen der Teilneh-
mer*innen geklärt werden konnten und die Laufwege und Entscheidungsqualität nochmals geübt wur-
den. Die Teilnahme war bisher jedoch optional, durchschnittlich haben etwa die Hälfte der LSE-
Absolventen die Auffrischungstage besucht. 
 
Nun möchten wir die Qualität der ausgebildeten LSE-Schiedsrichter*innen weiter steigern, indem die 
praktische Prüfung vom Lehrgangstag Sonntag auf den Prüfungstag (vormals Auffrischungstag) ver-
schoben wird. Dies führt eine LSE-Anwärter*innen-Phase ein, in der die Teilnehmer*innen durch ihre 
Vereine gezielt in ihren ersten Einsätzen praktisch ausgebildet und auf die praktische Prüfung vorberei-
tet werden sollen. Diese Maßnahme soll mehrere Vorteile erzielen: 

● Qualitätssteigerung der ausgebildeten LSE-Schiedsrichter*innen durch gezielte praktische Aus-
bildung der LSE-Anwärter*innen und erhöhte Prüfungsstandards in der praktischen Prüfung, 

● mehr Verantwortung für Vereine, sowohl bei der Ausbildung der LSE-Anwärter*innen und Vor-
auswahl der Lehrgangsteilnehmer*innen 

● Mehr Förderung der Schiedsrichter*innen, 
● Erhöhter Schutz der LSE-Anwärter*innen durch das Leiten von Spielen ausschließlich mit quali-

fizierten Schiedsrichter*innen 
● Die Bewertung der Schiedsrichter*innen-Tauglichkeit der Teilnehmer*innen ist nach 2 Lehr-

gangstagen sehr schwierig und deutlich angemessener nachdem erste Spiele geleitet wurden. 
● Reduktion der „Karteileichen“ in der TeamSL Schiedsrichter*innen-Kartei 

 
Anmerkungen zu weiteren Aspekten: Das praktische Prüfungsspiel fand bisher am Ende des Lehrgangs 
statt, indem Teilnehmer*innen als Spieler*innen und Prüflinge rotiert haben. Dem Präsidiumsmitglied für 
Schiedsrichter*innenwesen steht es frei, diese Prüfungsform abzuändern, bspw. durch ein Ligaspiel oder 
Turnierspiel zu ersetzen. 
 
 
Antrag 
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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7. ANTRAG: ANSCHREIBEN UND ERGEBNIS IM MINI-SPIELBETRIEB 
(BBV-AUSSCHREIBUNG § 27) 
 
 
Antragsteller:  BBV-Jugendausschuss 
 
Der BBV-Jugendtag möge beschließen: 
 
BBV-Ausschreibung § 27 Wettbewerbs- und Spieldurchführung 
 
alt: 
 
27.12 In allen Mini-Ligen wird auf das Anschreiben verzichtet. Über den digitalen Spielberichtsbogen 

werden lediglich die Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen erfasst. Darüber hin-
aus werden die Einsatz-Zeiten notiert. Jedes Spiel wird mit 0:0 für gewertet.  

 
Am Kampfgericht kann der Spielstand über eine Strich-Liste oder ähnliche Ideen niedrigschwellig 
notiert werden. 

 
neu: 
  
27.12 In allen Mini-Ligen wird auf das Anschreiben verzichtet. Über den digitalen Spielberichtsbogen 

werden lediglich die Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen erfasst. Darüber hin-
aus werden die Einsatz-Zeiten notiert. Jedes Spiel wird mit 0:0 gewertet. 

 
Am Kampfgericht kann der Spielstand über eine Strich-Liste oder ähnliche Ideen niedrigschwellig 
notiert werden. Bei Spielen der Altersklassen U10 und U11 erfolgt eine Ergebnisanzeige am 
Kampfgericht bzw. der Anzeigetafel gemäß der sogenannten „italienischen Zählweise“. Im Rah-
men dieser Zählweise beginnt jedes der acht Spielabschnitte (Achtel) jeweils mit einem Punkte-
stand von 0:0. 

 
 
Begründung: 
 
Der Jugendausschuss möchte die Entscheidung aufrechterhalten, nicht mehr mit dem DSS anzuschrei-
ben, um zu verhindern, dass es Top-Scorer Listen bei 8-Jährigen gibt und Tabellen. Allerdings soll das 
Spiel als sportlicher Wettkampf erhalten bleiben. 
 
Der Lernprozess im Umgang mit Sieg und Niederlage gehört für Kinder zur Entwicklung des Sportlers 
dazu. Von daher würden wir ein schrittweises Hinführen bevorzugen.  
 
U8 und U9 gar kein Ergebnis, u10 und u11 „Italienisch“ und u12 normal. 
 
 
BBV-Jugendausschuss 
 
15.04.2025 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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8. ANTRAG: EINFÜHRUNG DER PROBESPIELREGELUNG IN DEN MU14-/MU16-KREISLIGEN 
(BBV-AUSSCHREIBUNG § 5) 

 
 
Antragsteller: BBV-Jugendausschuss 

 
Der BBV-Verbandstag möge beschließen: 
 
Folgende Erweiterung der BBV-Ausschreibung § 5 Spieler*innenmeldung 
 
neu: 
 
[…] 
 
5.5  Probespielregelung: Die Probespielregelung gemäß Nr. 26 (Teil 2) dieser Ausschreibung wird für 

die mu14 und mu16 Kreisliga analog angewendet. 
 
 

Begründung: 
 
Die Kreisligen dienen dazu, Anfängern den Einstieg in den organisierten Spielbetrieb zu erleichtern. Den 
gleichen Zweck verfolgt die Probespielregelung im Mini-Bereich. Daher wollen wir diese auf die Kreisligen 
in der u14 und u16 ausweiten. 
 
BBV-Präsidium 
 
15.04.2025 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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9. ANTRAG: ROLLE DER MÄDCHEN-KOMMISSION 
(BBV-SPIELORDNUNG § 25C, § 26, § 27 UND BBV-AUSSCHREIBUNG § 17) 
 
 
Antragsteller:  VfB Hermsdorf / ALBA BERLIN 

 
Der BBV-Jugendtag möge beschließen: 
 

BBV-Spielordnung § 25c Spielmodus weibliche u14 – u20 

alt: 

(1) Alle organisatorischen Fragen des Spielbetriebs werden flexibel durch die Mädchenkommission 
festgelegt. Mitglieder der Mädchenkommission sind alle teilnehmenden Vereine, als Vorsitzende 
die Referentin für Mädchenbasketball sowie die Landestrainer*innen. 

(2) Die Mädchenkommission trifft sich unmittelbar nach dem Meldeschluss, um die Ligeneinteilung 
sowie die Spielmodi festzulegen. Sie trifft sich ferner zu einer Herbstsitzung, um nach den ersten 
Spieltagen notwendige Änderungen vorzunehmen. Die Vorsitzende kann weitere Sitzungen vorse-
hen. Die Treffen (Sitzungen) der Mädchenkommission können auch in virtueller Form (digital) 
durchgeführt werden. 

(3) In der Mädchenkommission haben die Vorsitzende sowie die teilnehmenden Vereine pro gemelde-
ter Mannschaft je ein Stimmrecht. An Abstimmungen, die nicht alle Altersklassen betreffen, sind 
(neben der Vorsitzenden) nur die betroffenen Vereine in der Anzahl der betroffenen Teams zu be-
teiligen. 

(4) Beschlüsse zur Ligeneinteilung sowie zu den Spielmodi erfolgen mit einfacher Mehrheit. Ände-
rungsanträge bedürfen zu ihrer Annahme bei der Herbstsitzung sowie bei späteren Sitzungen einer 
Zweidrittel-Mehrheit. Gegen Beschlüsse der Mädchenkommission ist ein Rechtsmittel nicht gege-
ben. 

(5) Einladungen zu Sitzungen sind spätestens drei Wochen vorher auf der BBV-Homepage zu veröf-
fentlichen. 

(6) Ergibt sich zwischen den Sitzungen dringender Regelungsbedarf, so trifft der Jugendausschuss auf 
Antrag der Vorsitzenden notwendige Entscheidungen. 

(7)      Durch die Ausschreibung können ergänzende Regelungen getroffen werden. 
 
 
neu: 
 
§ 25c Spielmodus weibliche u14 – u20 
 
(1) Spielmodus weibliche u14: 

a. Die Teams absolvieren in Oberliga und Landesliga zunächst eine einfache Hinrunde, da-
nach wird die Oberliga geteilt. 

b. Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 1 bis 6 der wu14 absolvieren danach eine Hin- und 
Rückrunde in der Oberliga 1 ohne Ergebnisübernahme. 

c. Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 7 bis 10 sowie die Erstplatzierten jeder Landesliga-
Spielgruppe absolvieren danach eine Hin- und Rückrunde in der Oberliga 2 ohne Ergeb-
nisübernahme. Sollten sich zwischen den beiden Spielplantagen freie Plätze ergeben, 
werden diese zur Rückrunde nach dem Spielplantag durch nachrückende Teams aufge-
füllt. Hierbei wird §21 BBV-SO analog angewendet. 

d. Die Landesligen absolvieren eine Rückrunde, wobei die Hinrundenergebnisse der aufge-
stiegenen Teams herausgerechnet werden. 

e. Die Plätze 1 bis 4 der Oberliga 1 spielen in einem Endturnier den Berliner Meister aus. 
Alle Plätze werden ausgespielt. 

f. Die Endturniere sollen in einer gemeinsamen Veranstaltung für mindestens zwei Alters-
klassen ausgetragen werden. Das wu14-Endturnier wird im „Final-Four-Modus“ durchge-
führt. Am Samstag und Sonntag findet jeweils 1 Spiel statt. Die Bewerbung für die Aus-
richtung der Turniere ist nach Ausschreibung bis zum 01.12. eines Jahres möglich. Bei 
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mehreren Bewerbungen entscheidet der Jugendausschuss. Abgelehnte Bewerber*innen 
werden im darauffolgenden Jahr bevorzugt behandelt. 

 
(2)  Spielmodus weibliche u16: analog § 25a Spielmodus männliche u16 –u20 
(3) Spielmodus weibliche u18 & u20 regelt die Mädchenkommission 
 

§ 25d  Die Mädchenkommission 

(1) Die Mädchenkommission dient als zentrale Anlaufstelle und als Forum für den regelmäßige Aus-
tausch zwischen den Vereinen und dem Verband in Bezug auf den Mädchenbasketball.  Ihre pri-
märe Aufgabe besteht darin, praktikable Spielmodi für Altersklassen zu entwickeln, in denen auf-
grund unzureichender Mannschaftszahlen die reguläre Ligenstruktur nicht realisierbar ist. Darüber 
hinaus kann die Mädchenkommission beratend bei der Weiterentwicklung des Mädchenbasketballs 
und bei diesbezüglichen Projekten tätig werden. Die Befugnisse der Mädchenkommission erstre-
cken sich ausdrücklich nicht auf die Änderung oder Außerkraftsetzung von Regelungen der Spiel-
ordnung, der Satzung oder von Beschlüssen des Präsidiums oder des Jugendausschusses. Sie 
trifft sich unmittelbar nach dem Meldeschluss, um die Ligeneinteilung sowie die Spielmodi für die 
entsprechenden Ligen (wu18 & wu20) festzulegen. Sie trifft sich ferner zu einer Herbstsitzung, um 
nach den ersten Spieltagen notwendige Änderungen vorzunehmen. Die Vorsitzende kann weitere 
Sitzungen vorsehen. Die Treffen (Sitzungen) der Mädchenkommission können auch in virtueller 
Form (digital) durchgeführt werden. 

(2) In der Mädchenkommission haben die Vorsitzende sowie die teilnehmenden Vereine pro gemelde-
ter Mannschaft je ein Stimmrecht. An Abstimmungen, die nicht alle Altersklassen betreffen, sind 
(neben der Vorsitzenden) nur die betroffenen Vereine in der Anzahl der betroffenen Teams zu be-
teiligen. 

(3) Beschlüsse zur Ligeneinteilung sowie zu den Spielmodi erfolgen mit einfacher Mehrheit. Ände-
rungsanträge bedürfen zu ihrer Annahme bei der Herbstsitzung sowie bei späteren Sitzungen einer 
Zweidrittel-Mehrheit. Gegen Beschlüsse der Mädchenkommission ist ein Rechtsmittel nicht gege-
ben. 

(4) Einladungen zu Sitzungen sind spätestens drei Wochen vorher auf der BBV-Homepage zu veröf-
fentlichen. 

(5)  Ergibt sich zwischen den Sitzungen dringender Regelungsbedarf, so trifft der Jugendausschuss auf 
Antrag der Vorsitzenden notwendige Entscheidungen. 

 
 

Folgende Erweiterung der BBV-Spielordnung § 26 Teilnahmerechte Altersklassen 
männliche u20, u18, u16 und u14 

§ 26 Teilnahmerechte Altersklassen männliche & weibliche u20, u18, u16 und u14 

 (1) Die Teilnahmerechte der männlichen Oberliga (u20, u18, u16) werden bis auf zwei Plätze nach der 
Jugendrangliste vergeben. Der restlichen zwei Teilnahmerechte zur Oberliga werden über ein Qua-
lifikationsturnier zwischen den in der Jugendrangliste nächsten vier platzierten Vereinen vergeben. 
Die Teilnahmerechte der weiblichen Oberliga u16 werden bis auf drei Plätze nach der Jugendrang-
liste vergeben. Der restlichen drei Teilnahmerechte zur Oberliga werden über ein Qualifikationstur-
nier zwischen den in der Jugendrangliste nächsten sechs platzierten Mannschaften vergeben. Ver-
zichtet ein zur direkten Teilnahme an der Oberliga berechtigter Verein auf die Teilnahme, rücken 
Vereine gemäß der Jugendrangliste nach, bis die Anzahl der in Satz 1 definierten Vereine erreicht 
wird. Verzichtet ein zur Teilnahme am Turnier berechtigter Verein auf die Teilnahme am Turnier, 
rücken Vereine gemäß der Jugendrangliste nach, bis die Anzahl von vier Teilnehmern erreicht 
wird. Die Teilnahmerechte der männlichen & weiblichen Oberliga u14 werden in einem Qualifikati-
onsturnier vergeben, welches gleichzeitig eine Sichtungsmaßnahme des Verbandes ist. Es werden 
keine Teilnahmerechte nach der Jugendrangliste vergeben. Es gelten alleine die Platzierungen des 
Qualifikationsturniers. 

(2) Das Qualifikationsturnier findet an einem Wochenende zwischen dem Ende der Osterferien und 
dem Versandtermin des ersten Entwurfs der Spielpläne statt. Der Spielmodus wird durch den*die 
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Sportwart*in festgelegt. Wird die Qualifikationsrunde oder ein Teil von ihr in Turnierform ausgetra-
gen, so kann der*die Sportwart*in verkürzte Spielzeit vorsehen. 

(3) Am Qualifikationsturnier der u16 bis u20 dürfen nur solche Teams teilnehmen, die im Fall der er-
folgreichen Qualifikation an der Oberliga teilnehmen werden. Während der Qualifikationsrunde sind 
die Altersklassen gültig, die für den nachfolgenden Wettbewerb gelten. 

(4) Nehmen zweite/dritte Mannschaften am Qualifikationsturnier teil, so sind die Einsatzberechtigun-
gen der Spieler*innen für die erste und die von der Qualifikation betroffenen Mannschaften verbind-
lich vor dem ersten Qualifikationsspiel mitzuteilen. Ummeldungen für den regulären Wettbewerb 
sind nur in begründeten Ausnahmefällen nach Genehmigung eines Ummeldeantrags möglich. Die 
Anzahl der Vereinswechsler*innen zur Qualifikationsrunde ist auf zwei je Qualifikationsspiel be-
grenzt. Jene Vereinswechsler*innen, die in der vergangenen Spielzeit für keinen Verein im Berliner 
Spielbetrieb teilnahmeberechtigt gewesen sind, zählen im Kontext von Qualifikationsrunden nicht 
als Vereinswechsler*innen (Vereinswechsler*innen aus einem anderen Landesverband). 

(5) Vereine, die aufgrund der Jugendrangliste keine ausreichende Platzierung für die Teilnahme an 
der Oberliga oder des Qualifikationsturniers haben, können grundsätzlich nicht an daran teilneh-
men. Diese Beschränkung gilt nicht für Vereine, die im Vorjahr eine Berliner Endrunde in der 
nächstniedrigeren Altersklasse erreicht haben und die noch kein Teilnahmerecht in der Oberliga 
oder dem Qualifikationsturnier besitzen. Diese Vereine dürfen zusätzlich am Qualifikationsturnier 
teilnehmen. Sollte diese Ausnahme auf mehr als zwei Teilnehmer der Endrunde zutreffen, so gilt 
sie nur für die zwei nach Jugendrangliste der Altersklasse, für die das Qualifikationsturnier gespielt 
wird, bestplatzierten Teams. 

(6)  Die Teilnahmerechte der wu18 & wu20 werden in der Mädchenkommission vergeben 

 
BBV-Spielordnung § 27 Jugendrangliste 
 
alt: 
 
(1) Die Jugend-Ranglisten werden für jede Altersklasse des männlichen Bereiches geführt. 
 
 […]  
 
(6) Für jede Platzierung in den Abschlusstabellen ist ein Punktwert vorgesehen. Im männlichen Be-

reich sind dies mindestens drei Punkte und höchstens 74 Punkte, im weiblichen Bereich mindes-
tens drei Punkte und höchstens 62 Punkte. Mannschaften, die auf ihr Teilnahmerecht während ei-
nes laufenden Wettbewerbs verzichtet haben oder die disqualifiziert worden sind, erhalten für die-
sen Wettbewerb keine Punkte. Der Sportwart hat eine entsprechende Übersicht zu veröffentlichen. 

 
 […] 
 
neu: 
 
(1) Die Jugend-Ranglisten werden für jede Altersklasse des männlichen Bereiches, sowie für die weib-

liche u16 geführt. 
 
 […] 
 
(6) Für jede Platzierung in den Abschlusstabellen ist ein Punktwert vorgesehen. Im männlichen Be-

reich sind dies mindestens drei Punkte und höchstens 74 Punkte, im weiblichen Bereich mindes-
tens drei Punkte und höchstens 62 Punkte. Dies sind mindestens drei Punkte und höchstens 74 
Punkte. Mannschaften, die auf ihr Teilnahmerecht während eines laufenden Wettbewerbs verzich-
tet haben oder die disqualifiziert worden sind, erhalten für diesen Wettbewerb keine Punkte. Der 
Sportwart hat eine entsprechende Übersicht zu veröffentlichen. 

 
 […] 
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Folgende Änderung der BBV-Ausschreibung § 17 Ergänzungen Mädchenspielbetrieb 

alt: 

  […] 

17.8  Spielmodi: Die Regelungen für die Spielzeit 2024/25 werden im Rahmen einer Sitzung der Mäd-
chenkommission festgelegt und als Protokoll veröffentlicht. 

 

neu: 

  […] 

17.8  Spielmodi: Die Regelungen für die wu18 und wu20 für die Spielzeit 2025/26 werden im Rahmen 
einer Sitzung der Mädchenkommission festgelegt und als Protokoll veröffentlicht. 

 
 
Begründung: 

 
Der Mädchen-Basketball hat sich in den letzten 10 Jahren in Berlin hervorragend entwickelt. 
 
Die Zeiten, in denen der komplette Spielmodus auf Grund von Mangel an Teams flexibel geregelt werden 
muss, um einen Spielbetrieb sicherstellen zu können, sind vorbei. 
 
Ein bisschen mehr Planungssicherheit für Teams und BBV-Geschäftsstelle ist in den Altersklassen wu14 
und wu16 wünschenswert. Dadurch werden auch jährlich wiederkehrende Diskussionen vermieden.  

 
VfB Hermsdorf / ALBA BERLIN 

 
04.04.2025 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 
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10. ANTRAG: SPIELMODUS MU14 
(BBV-SPIELORDNUNG § 25B UND § 30) 
 
 
Antragsteller:  BBV-Jugendausschuss 

 
Der BBV-Jugendtag möge beschließen: 
 

BBV-Spielordnung § 30 Spielklassengröße männliche Jugend 

alt: 

(1) Für die Oberliga können bis zu zehn Mannschaften ein Teilnahmerecht erhalten. Für die Landesli-
ga können bis zu 20 Mannschaften ein Teilnahmerecht erhalten. Die Landesliga wird in zwei Spiel-
gruppen mit bis zu zehn Mannschaften durchgeführt. 

 
 […] 
 

neu: 

(1) Für die Oberliga können bis zu zehn Mannschaften ein Teilnahmerecht erhalten. Für die Landesli-
ga können bis zu 20 Mannschaften ein Teilnahmerecht erhalten. Die Landesliga wird in zwei Spiel-
gruppen mit bis zu zehn Mannschaften durchgeführt. Für die U14 können in der Landesliga bis zu 
30 Mannschaften teilnehmen, die in drei Spielgruppen aufgeteilt werden. 

 
 […] 
 

 
BBV-Spielordnung § 25b Spielmodus männliche u14 

alt: 

(1) Die Teams absolvieren in Oberliga und Landesliga zunächst eine einfache Hinrunde, danach wird 
die Oberliga geteilt. 

(2) Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 1 bis 6 der mu14 absolvieren danach eine Hin- und Rückrun-
de in der Oberliga 1 ohne Ergebnisübernahme. 

(3) Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 7 bis 10 sowie die Erstplatzierten jeder Landesliga-
Spielgruppe absolvieren danach eine Hin- und Rückrunde in der Oberliga 2 ohne Ergebnisüber-
nahme. Sollten sich zwischen den beiden Spielplantagen freie Plätze ergeben, werden diese zur 
Rückrunde nach dem Spielplantag durch nachrückende Teams aufgefüllt. Hierbei wird §21 BBV-
SO analog angewendet. 

(4) Die Landesligen absolvieren eine Rückrunde, wobei die Hinrundenergebnisse der aufgestiegenen 
Teams herausgerechnet werden.  

(5) Die Plätze 1 bis 6 der Oberliga 1 sowie die Plätze 1 und 2 der Oberliga 2 spielen in einem Endtur-
nier den Berliner Meister aus. Alle Plätze werden ausgespielt. 

(6) Die Endturniere sollen in einer gemeinsamen Veranstaltung für mindestens zwei Altersklassen 
ausgetragen werden. Das mu14-Endturnier wird im „Final-Eight-Modus“ durchgeführt. Am Freitag, 
Samstag und Sonntag findet jeweils 1 Spiel statt. Die Spiele am Freitag müssen nicht am Final-
Four-Spielort ausgetragen werden. Die besser platzierte Mannschaft hat Heimrecht. Die Bewer-
bung für die Ausrichtung der Turniere ist nach Ausschreibung bis zum 01.12. eines Jahres möglich. 
Bei mehreren Bewerbungen entscheidet der Jugendausschuss. Abgelehnte Bewerber*innen wer-
den im darauffolgenden Jahr bevorzugt behandelt. 

(7) Findet sich kein*e Ausrichter*in, entfällt das Turnier und die Platzierung in der Oberliga entscheidet 
über den Berliner Meister und die Teilnahme an weiterführenden Wettbewerben. 
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neu: 

(1) Die Teams absolvieren in Oberliga und Landesliga zunächst eine einfache Hinrunde, danach wird 
die Oberliga geteilt. 

(2) Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 1 bis 6 der mu14 absolvieren danach eine Hin- und Rückrun-
de in der Oberliga 1 ohne Ergebnisübernahme. 

(3) Die Oberliga-Teams auf den Plätzen 7 bis 10 sowie die Erstplatzierten jeder Landesliga-
Spielgruppe absolvieren danach eine Hin- und Rückrunde die jeweils zwei besten Teams jeder 
Landesliga-Spielgruppe absolvieren eine einfach Spielrunde in der Oberliga 2 ohne Ergebnisüber-
nahme. Sollten sich zwischen den beiden Spielplantagen freie Plätze ergeben, werden diese zur 
Rückrunde nach dem Spielplantag durch nachrückende Teams aufgefüllt. Hierbei wird §21 BBV-
SO analog angewendet. 

(4) Die Landesligen absolvieren eine Rückrunde, wobei die Hinrundenergebnisse der aufgestiegenen 
Teams herausgerechnet werden. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Bezirksliga steigen 
in die Landesliga auf. Bei bis zu 6 Aufsteigern werden diese in die bestehenden Landesligen inte-
griert, bei mehr als 6 wird eine neue Spielgruppe gebildet. 

(5) Die Plätze 1 bis 6 der Oberliga 1 sowie die Plätze 1 und 2 der Oberliga 2 spielen in einem Endtur-
nier den Berliner Meister aus. Alle Plätze werden ausgespielt. 

(6) Die Endturniere sollen in einer gemeinsamen Veranstaltung für mindestens zwei Altersklassen 
ausgetragen werden. Das mu14-Endturnier wird im „Final-Eight-Modus“ durchgeführt. Am Freitag, 
Samstag und Sonntag findet jeweils 1 Spiel statt. Die Spiele am Freitag müssen nicht am Final-
Four-Spielort ausgetragen werden. Die besser platzierte Mannschaft hat Heimrecht. Die Bewer-
bung für die Ausrichtung der Turniere ist nach Ausschreibung bis zum 01.12. eines Jahres möglich. 
Bei mehreren Bewerbungen entscheidet der Jugendausschuss. Abgelehnte Bewerber*innen wer-
den im darauffolgenden Jahr bevorzugt behandelt. 

(7) Findet sich kein*e Ausrichter*in, entfällt das Turnier und die Platzierung in der Oberliga entscheidet 
über den Berliner Meister und die Teilnahme an weiterführenden Wettbewerben. 
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Begründung: 
 

Unsere Basis wird immer breiter. Dadurch gibt es auch mehr Teams, die von der Qualität in der Landesli-
ga antreten können. In den letzten Jahren gab es immer sehr dominante Teams in der Bezirksliga, die 
leistungsmäßig in die Landesliga gehören. Dem soll durch mehr Plätze in der Landesliga Rechnung ge-
tragen werden. Insgesamt gibt es auch mehr Plätze für geregelten innersaisonalen Aufstieg. 

 
Marius Huth, BBV-Jugendausschuss 
 
04.04.2025 
 
 
Antrag   
angenommen / abgelehnt mit _____ JA- und _____ NEIN-Stimmen 


	Tagesordnung
	Übersicht über die Stimmrechte beim Jugendtag 2025
	Einladung zum ordentlichen Jugendtag 2025
	Protokoll des ordentlichen Jugendtages 2024
	Bericht des Präsidiumsmitgliedes für Jugendsport
	Bericht des Präsidiumsmitgliedes für Mini-Basketball
	Bericht des Präsidiumsmitgliedes für Schulsport
	Bericht der Referentin für Mädchen-Basketball
	Hinweise zu den Tagesordnungspunkten Anträge sowie Wahlen
	1. Antrag: Aktualisierungen der BBV-Spielordnung
	2. Antrag: Kinderschutz und Ehrenkodex als Bestandteile der TR-Lizenzausstellung
	3. Antrag: Änderungen bei der Verlängerung von TR-Lizenzen
	4. Antrag: Einsatz von Spielern im Berliner Endturnier
	5. Antrag: Anpassung der Prüfungsbestandteile der LSE- und LSD-Lizenz, Aufnahme der LSC-Lizenz
	6. Antrag: LSE-Lizenz-Anwärter*innen
	7. Antrag: Anschreiben und Ergebnis im Mini-Spielbetrieb
	8. Antrag: Einführung der Probespielregelung in den mu14-/mu16-Kreisligen
	9. Antrag: Rolle der Mädchen-Kommission
	10. Antrag: Spielmodus mu14

